
      
„DER DREIZACK GEHÖRT IN UNSERE FAUST.“ - MARINESTRATEGIE IN VERGANGENHEIT, GEGENWART UND ZUKUNFT Publikation zur Netzwerktagung in Laboe/Kiel, 22. – 24. Februar 2017 Julian Pawlak (Hrsg.) 

Mit Beiträgen von Sybille Reinke de Buitrago Oliver Daum Heiko Herold Anja Menzel Nikolaus Scholik 



IMRESSUM   
 
         Impressum Institut für Sicherheitspolitik (ISPK) an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Düsternbrooker Weg 77a 24105 Kiel  Über den Herausgeber Julian Pawlak ist wissenschaftliche Hilfskraft in der Abteilung Maritime Strategie & Sicherheit am Institut für Sicherheitspolitik an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.  Bildnachweis Umschlagvorderseite (v.l.n.r.): Arktischer Ozean (1. Juli 2008) Die USS Providence (SSN 719) geht am Nordpol im Arktischen Ozean vor Anker, um dem 50. Jahrestag des ersten Polar-Transits eines U-Boots durch die USS Nauti-lus (SSN 571) im Jahr 1958 zu gedenken. U.S. Navy Photo by Yeoman 1st Class J. Thompson/Released (http://www.navy.mil/view_image.asp?id=61608) [Public domain], via Wikimedia Commons; Die Deutsche Be-teiligung an der SNMG1, Fregatte RHEINLAND-PFALZ, Fotograf Matthias Borchardt, Deutsche Marine. Umschlagrückseite (v.l.n.r): Ein Frachter wird von einem EU Naval Force-Hubschrauber beobachtet, Copyright by EUNAVFOR: OP Atalanta, (https://www.flickr.com/photos/eunavfor/8248947223/in/album-72157632180673853/); Marineehrenmal Laboe, By Eduard47 (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecom-mons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons.  Disclaimer Die veröffentlichten Beiträge mit Verfasserangabe geben die Ansicht der betreffenden Autoren wieder. Ihre Texte reflektieren nicht notwendigerweise die Meinung des Herausgebers, des Instituts für Sicherheitspolitik oder der Deutschen Maritimen Akademie.  © 2017 Institut für Sicherheitspolitik (ISPK) an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel    
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GELEITWORT Dr. Sebastian Bruns, Leiter der Abteilung Maritime Strategie &  Sicherheit,  Institut für Sicherheitspolitik an der  Universität Kiel (ISPK) Marinestrategie – ein solches Wort erweckt bei manch argwöhnischem Beobachter wohl noch immer Assoziationen mit Schlachtenge-mälden aus vergangenen Jahrhunderten. Vor manch geistigem Auge zieht womöglich gar ein Schlachtschiff der Kriegsmarine vorbei. Und dann trägt die 2017 ausgerichtete Kon-ferenz auch noch ein Zitat des Marineenthu-siasten Kaiser Wilhelm II. (nur auf den zwei-ten Blick als wörtliches Zitat erkennbar) im Ti-tel. Revanchismus, Elfenbeinturm, gefangen im Gestern? Mitnichten! Mit der erstmals durchgeführten Wissenschaftlichen Netz-werktagung, veranstaltet von der Abteilung Maritime Strategie & Sicherheit am Institut für Sicherheitspolitik Universität Kiel (ISPK) gGmbH und der Deutschen Maritimen Aka-demie (DMA), gelang es den Ausrichtern, erstmals ein dezidiertes Forum zu bieten, um gerade jüngeren Kolleginnen und Kollegen eine Möglichkeit zu bieten, ihre Arbeiten vor-zustellen und sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen.  Auch wenn maritime Fragen in Geschichts-, Politik- und Rechtwissenschaft mittlerweile deutlich mehr Raum einnehmen als noch vor einer Dekade, fehlt bislang im deutschsprachigen Raum die Möglichkeit, die Netzwerkbildung für Fachleute (mit und ohne Uniform) zu intensivieren. Das sehr bedauerliche Fehlen von Masterstudien-gängen in Maritimen (Sicherheits-) Studien sowie von Lehrstühlen für Marinegeschichte macht sich auch hier schmerzlich                                                            1 Vgl. SeďastiaŶ BruŶs, „SeeďliŶdheit trifft Seeǀer-
gesseŶheit͞, MariŶeForuŵ ϳ/ϴ-2012, S.1.  

bemerkbar.1 Internationale Tagungen wie das alle zwei Jahre ausgerichtete McMullen Naval History Symposium (Annapolis, USA) für Marinehistoriker sind gerade für den Nachwuchs angesichts oft prekärer akademischer Vertrags- und Verdienst-möglichkeiten häufig unerschwinglich. Andere Zusammenkünfte wie die etwa alle zwei Jahre stattfindenden Zusammenkünfte der European International Studies Association (EISA) oder des World International Studies Council (WISC), die seit WISC 2010 in Stockholm immerhin eine maritime Sektion aufweisen, sind ziemlich theorielastig und mit vielen tausenden Teilnehmern oft allzu überwältigend. Viele maritime sicherheitspolitische Konferenzen in Deutschland leiden hingegen unter Überalterung des Einladungskreises, sperriger und manchmal schlichtweg langweiliger Themensetzung und (insbesondere für Nachwuchskräfte) wenig motivierender Homogenität des Plenums. Eine wissenschaftliche innovative Plattform für den deutschsprachigen Bereich, die qualifizierten Studierenden und Young Professionals beider Geschlechter offensteht und ein Karrierenetzwerk bietet, fehlte mithin völlig. Es sind aber gerade die Praxisnähe und interdisziplinärer Austausch, die ISPK und DMA gemeinsam fördern möchten, nicht zuletzt, um ebenjene Nachwuchskräfte zu motivieren, am maritimen Ball zu bleiben und der maritimen Diskussion nicht von der Fahne zu gehen.  Insgesamt zog die in Laboe und Kiel ausge-richtete Tagung rund 30 Teilnehmer aus Uni-versitäten, Forschungseinrichtungen, Think Tanks, Wirtschaft und Verbänden an – und damit etwa doppelt so viele wie erhofft. Un-ter den Vortragenden waren Kolleginnen und 
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Kollegen aus Deutschland, Österreich, Polen und Großbritannien, vom Leutnant zur See der Deutschen Marine bis zum Brigadegene-ral des Österreichischen Bundesheeres, Pro-movierte ebenso wie Promovierende, Prakti-ker und Wissenschaftler aus den Bereichen Seerecht, Politologie und Geschichtswissen-schaft sowie ein aus Film und Fernsehen be-kannter Unterwasserarchäologe. Die The-men reichten von Gesamt- und Militärstrate-gie über Wracktauchen, Technologie und moderne Piraterie bis hin zur Trends in der Entwicklung von alliierten Seestreitkräften, industrieller Basis und marinegeschichtlichen Fallstudien. Einige Kollegen haben das Ange-bot angenommen, ihre Beiträge in Aufsatz-form einzureichen; eine Auswahl davon ha-ben wir in dieser Publikation zusammenge-stellt. Der Dank der Veranstalter gilt den Au-toren, deren Meinung selbstverständlich ihre eigene bleibt und nicht notwendigerweise die der Ausrichter darstellt, sowie dem Her-ausgeber Julian Pawlak, Wissenschaftliche Hilfskraft am ISPK, der auch die redaktionelle Arbeit übernahm.  
Das Forŵat des „DreizaĐk͞ soll küŶftig aŶ wechselnden Orten fortgesetzt werden, stets unter dem Maßstab, sich mit Fragen mariti-mer Strategie und Marine in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu befassen.2 Ange-sprochen sind somit Politikwissenschaftler, Historiker, Rechtswissenschaftler, Regional-experten, Unterwasserarchäologen und Mili-tärangehörige in Deutschland, Österreich, der Schweiz und im jene deutschen Mutter-sprachler, die im Ausland tätig sind. Das Ziel ist Etablierung eines losen Netzwerks (im Ge-
geŶsatz zu eiŶeŵ „ThiŶk TaŶk͞, VereiŶ o.ä.Ϳ zur nachhaltigen Durchsetzung maritimer Ex-pertise in Politik, Wissenschaft, Wirtschaft,                                                            2 Die zweite Tagung dieser Art findet vom 21. – 23. Februar 2018 in Wien statt. Interessenten wenden sich bitte an Dr. Nikolaus Scholik, Austria Institut 

Verwaltung und Militär, basierend auf wis-senschaftlicher Ernsthaftigkeit, Überzeugung und nicht zuletzt einer guten Portion Spaß an der Sache. 
für Europa- und Sicherheitspolitik (AIES),E-Mail: ncscholik@aon.at. 
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DIE ROLLE DER DEUTSCHEN MARINE IM KOSOVO-KRIEG 1998/99 Dr. Heiko Herold, Historiker, Hamburg Im Gegensatz zu den anderen größeren Aus-landseinsätzen der Deutschen Marine seit An-fang der 1990er Jahre ist die Beteiligung der deutschen Seestreitkräfte am Kosovo-Krieg, im Rahmen der NATO-OperatioŶeŶ „DeterŵiŶed 
ForĐe͞ uŶd „Allied ForĐe͞, ďislaŶg ǀoŶ der poli-tik- und militärwissenschaftlichen Forschung ignoriert worden3. In der wenigen Fachlitera-tur, die sich mit dem Einsatz der Bundeswehr im Rahmen des Kosovo-Krieges befasst, wird der Einsatz der Marinestreitkräfte – wenn überhaupt – nur am Rande erwähnt. Der Fokus liegt auf der Beteiligung der deutschen Luft-
ǁaffe aŶ der OperatioŶ „Allied ForĐe͞ ;siehe dazu exemplarisch: Friedrich 2005; Kuebart 2002; Rieks/Weigold 2000: S. 30-34; Spindler 2000). Das ist auch verständlich, denn im Ge-gensatz zu den deutschen Marineeinheiten, die primär für Seeraumüberwachung zuständig waren, hat die Luftwaffe aktiv an den Kampf-handlungen teilgenommen. Und ihr Einsatz markiert eine historische Zäsur: es war der erste Kampfeinsatz deutscher Soldaten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Seit Mitte 2010 widmet sich das For-
sĐhuŶgsprojekt „EiŶsatzarŵee BuŶdesǁehr͞ am Zentrum für Militärgeschichte und Sozial-wissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw) der Erforschung zeitgenössischer deutscher Mili-tärgeschichte (MGFA 2010). Dabei stehen vor allem die Einsätze des Heeres im Vordergrund, allen voran der Afghanistan-Einsatz (ZMSBw o. J. a). Nur ein Forschungsprojekt widmet sich ei-nem Marine-Einsatz, der deutschen Beteiligung an der NATO-EŵďargooperatioŶ „Sharp Gu-                                                           3 Neben einigen Presseartikeln ist derzeit die ein-zige nennenswerte Literatur zu diesem Thema: He-rold 2001; Herold 2002; Löffler 2001. 4 Teilergebnisse von Schiels Forschungen sind be-reits veröffentlicht worden. Vgl. Schiel 2012; Schiel 2014. 

ard͞ ;ZMSBǁ o. J. ďͿ4. Es gibt auch ein For-schungsprojekt zur deutschen Beteiligung an 
der OperatioŶ „Allied ForĐe͞ uŶd der Kosoǀo Force (KFOR), bei dem jedoch der Fokus auf den Einsätzen der Luftwaffe und des Heeres liegt (Kriemann o. J.). Das ist symptomatisch, nicht nur für die deutsche militärhistorische, sondern auch für die deutsche politik- und mi-litärwissenschaftliche Forschung. Zu Recht kon-statiert der ehemalige Inspekteur der Marine, Vizeadmiral a. D. Lutz Feldt, in einem jüngst er-
sĐhieŶeŶ SaŵŵelďaŶd üďer „Maritiŵe SiĐher-
heit͞, die DeutsĐheŶ seieŶ „Sea ďliŶd͞ ;Feldt 2013). Die wissenschaftliche Aufarbeitung deut-scher Militäreinsätze seit der Wiedervereini-gung stellt den Historiker vor kaum überwind-bare Schwierigkeiten: deutsches und internati-onal relevantes Aktenmaterial ist nicht frei zu-gänglich, da es meist langjährigen Schutzfristen unterliegt. In Deutschland beträgt die allge-meine Schutzfrist für nicht geheime Doku-mente auch gemäß des neuen Bundesarchivge-setzes vom März 2017 weiterhin dreißig Jahre (Bundesgesetzblatt (2017): S. 413, §11, Abs. 1). Das Bundesministerium der Verteidigung hat die Historiker des ZMSBw ausdrücklich von die-ser Schutzfrist befreit, sie gilt jedoch für alle an-deren Historiker, derzeit auch für diejenigen, die als selbständige Historiker im Auftrag des ZMSBw tätig sind (Schiel 2012: S. 162, Anm. 7; Steidel 2010, S. 188 f.). Deshalb können sich meine folgenden Ausführungen nur auf öffent-lich zugängliches Material, Gespräche mit Zeit-zeugen und nicht zuletzt meine eigenen Auf-zeichnungen stützen, die ich als Besatzungsan-
gehöriger der Fregatte „RheiŶlaŶd-Pfalz͞ ǁäh-rend meines Einsatzes im Rahmen der Operati-
oŶeŶ „DeterŵiŶed ForĐe͞ uŶd „Allied ForĐe͞ von Mitte Januar bis Ende April 1999 gemacht habe5. 5 Qualifizierte Interviews habe ich bislang nicht füh-ren können. Meine bisherigen Gespräche mit Zeit-zeugen, allesamt ehemalige Besatzungsangehörige der deutschen Kriegsschiffe, die vor und während des Kosovo-Krieges in der Adria eingesetzt waren, brachten keine relevanten Erkenntnisse zutage, die 
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OperatioŶ „DeterŵiŶed Force“ Der Kosovo-Konflikt, der in den Jahren 1998/99 eskalierte, hatte eine lange Vorgeschichte, de-ren Ursprünge bis in das 19. Jahrhundert zu-rückreichen, als sich die serbische und die alba-nische Nationalbewegung herausbildeten. Un-ter Josip Broz Tito war dem Kosovo mit seiner mehrheitlich albanischen Bevölkerung 1974 eine weitreichende Autonomie innerhalb Jugo-slawiens eingeräumt worden. Als im März 1989 der damalige jugoslawische Präsident Slobo-
daŶ Milošeǀić diesen Status aufhob, wuchsen infolgedessen die politischen und ethnischen Spannungen, die schließlich um die Jahres-wende 1997/98 in eine bewaffnete Auseinan-dersetzung zwischen albanischen Rebellen der Ushtria Çlirimtare e Kosovës6 (UÇK, Kosovo-Be-freiungsarmee) und den jugoslawischen Sicher-heits- und Streitkräften mündete. Als in der ersten Jahreshälfte 1998 der bewaffnete Kon-flikt eskalierte, es zu mehreren Massakern der jugoslawischen Sicherheitskräfte an der albani-schen Zivilbevölkerung und zu Vertreibungen kam, sahen sich die Vereinten Nationen und die NATO zum Handeln gezwungen.7 Am 23. September 1998 beschloss der Si-cherheitsrat der Vereinten Nationen die UN-Resolution 1199, in der die Bundesrepublik Ju-goslawien unter anderem aufgefordert wurde, die bereits mehrmonatigen Kampfhandlungen im Kosovo einzustellen, die Sonderpolizei abzu-ziehen, den Dialog mit den Kosovo-Albanern aufzunehmen und die bis dahin etwa 280.000 Flüchtlinge und Binnenvertriebenen in ihre Heimat zurückkehren zu lassen (United Nations 1998a). Um der Umsetzung dieser Resolution Nachdruck zu verleihen, autorisierte der NATO-
Rat aŵ ϭϯ. Oktoďer ϭϵϵϴ die OperatioŶ „Deter-
ŵiŶed ForĐe͞, das heißt deŶ Aufďau eiŶes ŵili-                                                           nicht auch aus öffentlich zugänglichen Quellen re-cherchierbar wären, und sind daher hier nicht ge-sondert vermerkt. Einige Textabschnitte in diesem Beitrag sind übernommen aus: Herold 2001, S. 15-23. 6 Zur Geschichte der UÇK siehe: Pettifer 2012. 7 Zum Konfliktverlauf siehe exemplarisch: Loquai 2000; Mulchinock 2017, S. 95-107; Petrisch et al. 

tärischen Drohpotentials gegenüber Jugosla-wien, zunächst durch das Zusammenziehen hunderter NATO-Kampfflugzeuge in Italien. Nach 96 Stunden sollten, für den Fall der Nich-tumsetzung der Resolution, begrenzte und ge-staffelte Luftschläge beginnen. Am 14. Oktober 1998 wurden im Rahmen dieser Operation erstmals Einheiten der Standing Naval Force Mediterranean (STANAVFORMED) zeitweilig in die Adria befohlen, darunter der deutsche Zer-
störer „Mölders͞ ;GloďalSeĐuritǇ.org; MulĐhi-nock 2017: S. 107-112; NATO Allied Joint Force Command Naples o. J.).8 Daraufhin kam es zu einer Verständigung zwischen der Bundesrepublik Jugoslawien, der NATO und der OSZE unter wesentlicher Ver-mittlung Richard Holbrookes. Der jugoslawi-sche Präsident Milošeǀić beugte sich dem Druck und unterzeichnete am 13. Oktober ein entsprechendes Abkommen über die Umset-zung der UN-Resolution 1199. Außerdem wur-den die Stationierung von 2.000 unbewaffne-ten OSZE-BeoďaĐhterŶ iŵ Kosoǀo ;„Kosoǀo Ve-
rifiĐatioŶ MissioŶ͞Ϳ uŶd die ZulassuŶg größerer Autonomie für die Kosovo-Albaner vereinbart. Zwei Tage später stimmte die jugoslawische Regierung auch einer verstärkten NATO-Luftaufklärung über Jugoslawien zu, der Opera-
tioŶ „Eagle EǇe͞. Iŵ GegeŶzug koŶŶte Mi-
lošeǀić größere TruppeŶkoŶtiŶgeŶte iŵ Kosoǀo belassen. Dieses Abkommen wurde eine Wo-che später, am 24. Oktober, vom UN-Sicherheitsrat in der Resolution 1203 bestätigt (Meiers 2006: S. 295-300; Petritsch et al. 1999: S. 227-247; United Nations 1998b). Der Bun-destag stimmte einer deutschen Beteiligung an 
der OperatioŶ „Eagle EǇe͞ aŵ ϭϯ. Noǀeŵďer zu. Neben einer Drohnenbatterie des Heeres und Transportfliegern der Luftwaffe war die 1999. Zur Geschichte des Kosovo allgemein siehe: Malcolm 1998. 8 Auf den politischen Entscheidungsprozess, der zum Einsatz deutscher Streitkräfte im Rahmen der NATO-OperatioŶeŶ „DeterŵiŶed ForĐe͞ uŶd „Al-
lied ForĐe͞ führte, kaŶŶ hier ŶiĐht Ŷäher eiŶgegaŶ-gen werden. Siehe dazu: Krause 2013, S. 252-257 u. 266-272. 
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Deutsche Marine mit mehreren Seefernaufklä-
rerŶ ǀoŵ TǇp „Breguet AtlaŶtiĐ͞ uŶd deŵ Flot-
teŶdieŶstďoot „Oker͞ federführeŶd aŶ der Auf-klärungsmission beteiligt (Marineforum 1999; Spindler 2000: S. 734). Bis Dezember 1998 schien sich die Lage im Kosovo tatsächlich zu entspannen und Mi-
lošeǀić die VereiŶďaruŶgeŶ – wenn auch schleppend – umzusetzen. Doch Mitte Dezem-ber kam es zu einem mehrstündigen Gefecht zwischen jugoslawischen Truppen und UÇK-Rebellen an der Grenze zu Albanien, das zahl-reiche Todesopfer forderte, und in den folgen-den Wochen zu weiteren Verstößen gegen den Waffenstillstand. Diese Lageentwicklung im Kosovo führte zu Überlegungen der NATO, un-ter anderem die STANAVFORMED unverzüglich 
iŶ die Adria zu ǀerlegeŶ, uŵ Milošeǀić die Ent-schlossenheit des Bündnisses zu demonstrie-ren; darauf wurde jedoch zunächst verzichtet. 

Aŵ ϭϲ. JaŶuar ϭϵϵϵ ǁurde das „Massaker von Račak͞ ;ǀoŵ VortagͿ ďekaŶŶt, das deŶ NATO-Rat angesichts des Anscheins einer dro-henden humanitären Katastrophe im Kosovo 
ǀeraŶlasste, aŵ ϮϬ. JaŶuar ϭϵϵϵ die „Deter-
ŵiŶed ForĐe͞-Streitkräfte in eine 48-Stunden-Bereitschaft zu versetzen und nun auch die STANAVFORMED in die Adria zu befehlen, da-
ruŶter die deutsĐhe Fregatte „RheiŶlaŶd-
Pfalz͞. In den folgenden Wochen spitzten sich die Ereignisse zu: Der NATO-Generalsekretär Javier Solana wurde am 30. Januar vom NATO-Rat er-mächtigt, Luftangriffe gegen Jugoslawien zu befehlen. Während im Kosovo die Kämpfe zwi-schen den jugoslawischen Sicherheits- und Streitkräften und der UÇK sowie der Terror ge-gen die albanische Zivilbevölkerung wieder zu-nahmen, und die Flüchtlingsströme weiter an-schwollen, wurde vom 6.–23. Februar in Ram-bouillet und vom 15.–19. März in Paris erfolglos über eine friedliche Beilegung des Konfliktes konferiert. Es folgten der Abzug aller OSZE-Beobachter bis zum 21. März und ein letzter Vermittlungsversuch Richard Holbrookes am                                                            9 Löffler nennt irrtümlich das Flottendienstboot 
„Oste͞ statt „Oker͞. 

darauf folgenden Tag, der jedoch scheiterte (Bytyçi 2015: S. 111-125; Petritsch et al. 1999: S. 259-351). In dieser Phase der Zuspitzung des Konfikts zog die NATO dutzende Kriegsschiffe in der Adria zusammen, um das Drohpotential gegen das Mi-
lošeǀić-Regiŵe iŵ RahŵeŶ der OperatioŶ „Deter-
ŵiŶed ForĐe͞ koŶtiŶuierliĐh zu erhöheŶ. EŶtgegeŶ der ursprünglichen Planung blieb auch die STANAVFORMED mit der Fregatte „RheiŶlaŶd-
Pfalz͞ durĐhǁeg iŶ der Adria statioŶiert. Es gaď Ŷur zwei kurze Ausnahmen: Vier Schiffe des Verban-des absolvierten Mitte Februar ein Landzielschie-ßen vor Sardinien und Ende Februar das U-Boot-
JagdŵaŶöǀer „Dogfish ϵϵ͞ iŵ IoŶisĐheŶ Meer. Die 
„RheiŶlaŶd-Pfalz͞ ǁar aŶ ďeideŶ MaŶöǀerŶ ďetei-ligt. Ebenfalls im Februar empfing die STANAVFORMED einen dramatischen Notruf von 
der „Oker͞: Das deutsĐhe FlotteŶdieŶstďoot, das versehentlich in den jugoslawischen Hoheitsge-
ǁässerŶ operierte, ǁurde „durĐh die eindeutige Demonstration der Waffenanlagen durch die jugo-
slaǁisĐhe Fregatte Beograd proǀoziert͞ ;Löffler 2001: S. 168) 9. Der Verband war alarmiert, doch gab das Flottendienstboot kurz darauf Entwar-nung. Das jugoslawische Kriegsschiff verfolgte es nicht über die jugoslawische Seegrenze hinaus. Am 4. März schließlich sendete die STANAVFORMED ein deutliches Signal der NATO nach Belgrad: alle acht Schiffe formierten sich in Kiellinie hinter dem Flaggschiff, dem amerikani-
sĐheŶ Zerstörer „ThorŶ͞, eŶtlaŶg der jugoslawi-schen Küste. Es blieb die einzige Aktion dieser Art bis zum Beginn der NATO-Luftschläge knapp drei Wochen später (Herold 2001: S. 79-157 u. 173 f.; Herold 2002: S. 209 f.). 
OperatioŶ „Allied Force“ 
Aŵ Ϯϰ. März ϭϵϵϵ ŵüŶdete die OperatioŶ „De-termined ForĐe͞ iŶ eiŶeŶ gestaffelteŶ Militär-schlag der NATO gegen die Bundesrepublik Ju-
goslaǁieŶ uŶter deŵ CodeŶaŵeŶ „Allied 
ForĐe͞, geführt ǀoŵ NATO-Oberbefehlshaber in Europa (SACEUR), General Wesley Clark. Es 
ǁar eiŶ „liŵited ǁar͞ ;Clarke ϮϬϬϭ: S. ϰϭϴͿ, uŵ 
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die wachsende humanitäre Katastrophe einzu-dämmen und den gewalttätigen, kriegerischen Auseinandersetzungen im Kosovo ein Ende zu bereiten. Die Hauptschläge erfolgten durch die alli-ierten Luftstreitkräfte, die zum Teil von in der Adria positionierten Flugzeugträgern starteten, 
daruŶter die aŵerikaŶisĐhe „Theodore Roose-
ǀelt͞, die fraŶzösisĐhe „FoĐh͞, die ďritisĐhe „IŶ-
ǀiŶĐiďle͞ uŶd die italieŶisĐhe „Giuseppe Gari-
ďaldi͞. FerŶer operierteŶ ǀersĐhiedeŶe Task Groups der Amerikaner, Briten, Franzosen und Italiener mit zahlreichen Einheiten in der Adria 
– ein massives Aufgebot an Kriegsschiffen, von Fregatten über Zerstörer und Kreuzer bis hin zu Atom-U-Booten und amphibischen Helikopter-trägern. Besonders bei ungünstigen Wetterbe-dingungen, die vermehrt zu Beginn des Militär-schlages auftraten und den Einsatz von Luft-streitkräften einschränkten, kamen seege-stützte Tomahawk-Cruisemissiles zum Einsatz. Diese Marschflugkörper wurden sowohl von Überseestreitkräften als auch U-Booten gezielt auf strategische Ziele in Jugoslawien abgefeu-ert. Zu einem Embargo gegen Jugoslawien mit Hilfe der Seestreitkräfte in der Adria, das die NATO am 24. April 1999 angekündigt hatte, kam es allerdings nicht, da sich die NATO-Staaten nicht über die juristischen Grundlagen, die Finanzierung, verschiedene nationale Be-denken und die Integration von Drittstaaten verständigen konnten (Bovy 2001: o. P.; Herold 2001: S. 18; Löffler 2001: S. 183 f.).10 Die STANAVFORMED war am Morgen des 24. März 1999 aus Triest ausgelaufen. Da der NATO-Militärschlag gegen Jugoslawien unmittelbar be-vorstand, hatte der Kommandant der Fregatte 
„RheiŶlaŶd-Pfalz͞, FregatteŶkapitäŶ HeiŶz-Uwe Schäfer, das Schiff in Kriegsmarsch befohlen. Kriegsmarsch – das bedeutet, dass alle im Ge-fechtsfall wichtigen Stationen im Schiff dauerhaft besetzt sind. Zwei Kriegswachen, die Steuerbord- und die Backbordkriegswache, lösten sich nun ge-genseitig ab in einem Sechs-Stunden-Rhythmus. Sämtliche Waffen wurden feuerbereit gemacht,                                                            10 Zum Kriegsverlauf allgemein siehe u.a.: Lambeth 2001; Nardulli et al. 2002; Rieks/Weigold 2000, S. 

das Oberdeck wurde gesperrt. Der bordeigene He-likopter – ein französischer Sea-Lynx (Le-onards/Bründl 1999) – hatte vorläufig Flugverbot. Der Führer des Verbandes, Konteradmiral David 
StoŶe ;U.S. NaǀǇͿ, hatte die Fregatte „RheiŶlaŶd-
Pfalz͞ als VorauskoŵŵaŶdo zur „Oker͞ ďefohleŶ, die in der Nähe von Bari operierte. Dorthin ver-
legte die „RheiŶlaŶd-Pfalz͞ ŵit HöĐhstfahrt, deŶŶ das nur gering bewaffnete Flottendienstboot, das 
ǁeiterhiŶ iŵ RahŵeŶ der OperatioŶ „Eagle EǇe͞ eingesetzt war, konnte ein leichtes Ziel der Jugo-slawen werden und bedurfte deshalb eines beson-deren Schutzes. Sie erreiĐhte die „Oker͞ ŶoĐh iŶ der Nacht, wenige Stunden nach den ersten Luft-angriffen auf jugoslawische Militäranlagen (Herold 2001: S. 24 ff. u. 161; Herold 2002: S. 210 f.). 

Sämtliche Waffen wurden feuerbereit gemacht, 
aŶ Bord der Fregatte „RheiŶland-Pfalz“ iŵ April 1999; © Heiko Herold Die NATO hatte die Adria in Boxen aufgeteilt. Der Verband stieß erst am folgenden Tag zur 

„RheiŶlaŶd-Pfalz͞ uŶd zur „Oker͞, ǀerteilte siĐh nun auf Boxen im Seegebiet um Bari und formierte einen maritimen Schutzwall um das Flottendienst-boot. Tagsüber wurde der Kriegsmarsch ein wenig 14-53; siehe auch: Peters et al. 2001; Cobbold 1999. 



„DER DREIZACK GEHÖRT IN UNSERE FAUST.“ 
Seite | 5 
gelockert, um die wenigen verbliebenen Tages-
ǁäĐhter iŵ „reguläreŶ͞ TagesdieŶst zu eŶtlasteŶ (Herold 2002: S. 211; Löffler: S. 186). Anfang April bekam die STANAVFORMED einen neuen Auftrag und verteilte sich entlang der jugoslawischen und albanischen Küste, wo die Kriegsschiffe von nun an vor den jeweiligen Hoheitsgewässern patrouillierten. Ihre Kern-aufgaben waren jetzt Seeraumüberwachung, der Schutz der rückwärtig in der Adria operie-renden Tomahawk- und Flugzeugträger und Überwachung der jugoslawischen Marine. Die STANAVFORMED bildete somit im Rahmen des 
„CoŶĐept of OperatioŶs for Maritiŵe ForĐes iŶ 
Support of Allied ForĐe͞ fortaŶ die erste LiŶie zur See. Zu Konfrontationen mit der jugoslawi-schen Marine, die durch das UN-Waffenembargo schwer angeschlagen war, kam es nicht; ihre Einheiten lagen während des gesamten Krieges weitgehend untätig in den montenegrinischen Häfen Bar und Kotor11. In der zweiten Maihälfte verlegte auch der Stän-dige Einsatzverband der NATO im Atlantik, die STANAVFORLANT, in die Adria, um die Einhei-ten der STANAVFORMED bei ihrem Auftrag zu unterstützen. Im Rahmen dieser Einsatzver-bände nahmen insgesamt drei deutsche Kriegs-schiffe an der maritimen Unterstützung der OperatioŶ „Allied ForĐe͞ teil: die FregatteŶ 
„BaǇerŶ͞ uŶd „RheiŶlaŶd-Pfalz͞ soǁie der Zer-
störer „LütjeŶs͞ ;Herold ϮϬϬϭ: S. ϭϴ f. u. ϭϳϴ-190; Rieks/Weigold 2000: S. 25 f. u. 33). Allerdings gab es bei dem Einsatz der deut-schen Kriegsschiffe ein Problem: Da es für den Einsatz kein UN-Mandat gab und der Bundes-tag ihn nicht gebilligt hatte, operierten sie for-mal nach den Grundsätzen des Friedensvölker-rechts (Deutscher Bundestag 1998; Löffler 2001: S. 182-187). Ein aktives Eingreifen in die Kampfhandlungen war damit nicht möglich, und sogar hinsichtlich der Unterstützung von Kriegsschiffen der NATO-Bündnispartner im Falle eines jugoslawischen Angriffs gab es für die deutschen Kriegsschiffe eine signifikante Einschränkung der Rules of Engagement (ROE):                                                            11 Zur Rolle der jugoslawischen Marine im Kosovo-Krieg siehe u.a.: Herold 2001, S. 19 ff.; Herold 

Gemäß einer Weisung des Führungszentrums 
der BuŶdesǁehr „ŵussteŶ deutsĐhe EiŶheiteŶ die Genehmigung des Bundesministers der Verteidigung einholen, bevor sie auf einen 
,Hostile AĐt͛ durĐh jugoslaǁisĐhe Streitkräfte 
reagiereŶ durfteŶ͞, jedeŶfalls „solaŶge sie nicht selbst bedroht ǁareŶ͞ ;Löffler ϮϬϬϭ: S. 185 f.). Von Seiten der NATO-Führung wurde diese Einschränkung deutlich kritisiert. In 
eiŶeŵ Vortrag üďer „Maritiŵe LessoŶs learŶed 
duriŶg OperatioŶ Allied ForĐe͞ koŶstatierte Major General John Dallager, Assistant Chief of Staff Operations in SHAPE, im November 1999: 
„MaŶ ŵüsste aŶŶehŵeŶ, dass jedes SĐhiff aus der STANAVFORMED handeln würde, um ein anderes Schiff zu verteidigen. Aber wir haben in der STANAVFORMED erfahren müssen, dass zumindest eine Nation ihrem Schiff nicht er-laubt, auf etwas anderes als einen direkten An-griff auf sich selbst zu reagieren. Wäre ein an-deres Schiff der STANAVFORMED angegriffen worden, konnte es nicht reagieren, ohne zuerst 
ďei ihreŵ VerteidiguŶgsŵiŶister aŶzufrageŶ͞, 
uŶd ǁeiter: „SiĐherliĐh ŵuss ein NATO Schiff in der Lage sein, auf einen feindlichen Akt gegen ein anderes NATO Schiff zu reagieren, bevor 
auf dieses SĐhiff selďst gesĐhosseŶ ǁird͞ (zit. in Löffler 2001: S. 185). Auch die Schiffe einiger anderer Nationen, die an der STANAVFORMED teilnahmen, hatten nationale Einsatzbeschränkungen, was die Handlungsfähigkeit des Verbandes insgesamt einschränkte und schließlich dazu führte, dass 
„ships ǁere assigŶed seĐtors Đoŵpatiďle ǁith 
their ŶatioŶal ROE proĐedures͞ ;BoǀǇ ϮϬϬϭ: o. P.). Ein weiteres Problem waren die komplizier-ten Kommandostrukturen: 
„STANAVFORMED had a ĐoŵŵaŶd struĐture that proved awkward and added delays to the 
eǆeĐutioŶ proĐess͞, koŶstatierte U.S. Navy Commander Gail M. Bovy im Mai 2001 in einer Studie für das Naval War College zur Rolle der STANAVFORMED im Rahmen der Operation 
„Allied ForĐe͞. „There ǁas a proĐedure for the 2002, S. 212 f.; Rüb 1999a u. 1999b; Österreichi-sche Militärische Zeitschrift 1999. 
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transfer of operational control between Na-tional and NATO authorities when ships joined and detached. However, even though units were under operational control of Standing Na-val Force Mediterranean, there was a parallel command structure in which the national au-thorities maintained responsibility for the lo-
gistiĐal support of assigŶed uŶits.͞ Bovys 
Resüŵee: „GiǀeŶ its iŶhereŶt iŶeffiĐieŶĐies, Standing Naval Force MediterraŶeaŶ͛s ŵilitarǇ effectiveness was degraded in Operation Allied Force to the point where it was questionable if it could perform the missions for which it was 
estaďlished͞ (Bovy 2001: o. P.). Das Ende des Kosovo-Krieges 
Milošeǀić gaď sĐhließliĐh deŵ iŶterŶatioŶaleŶ Druck nach, nicht zuletzt aufgrund der zuneh-mend ambivalenten Haltung Russlands im Kon-flikt, und nahm am 2. Juni 1999 einen Friedens-plan der G-8-Staaten an (Ahtisaari-Tschernom-yrdin-Milošeǀić-Abkommen). Am 9. Juni 1999 wurde endlich ein Waffenstillstandsabkommen zwischen der NATO und Jugoslawien verein-
ďart, das sogeŶaŶŶte „MilitärteĐhŶisĐhe Aď-
koŵŵeŶ͞ ;das aŵ folgeŶdeŶ Tag ǀoŵ UN-Sicherheitsrat in der Resolution 1244 bestätigt wurde). Noch am gleichen Tag lief die Räumung von Munition, die in sechs eingerichteten No-tabwurfgebieten in der Adria von NATO-Kampfflugzeugen, die aus verschiedenen Grün-den nicht alle Bomben und Flugkörper im Ein-satz hatten abfeuern können, abgeworfen wor-den war, durch Minenabwehrverbände der NATO – Mine Counter Measures Forces North and Mediterranean (MCMFORMED und MCMFORNORTH) – unter dem Codenamen 
„Allied Harǀest͞ aŶ. Diese OperatioŶ ǁährte ďis Ende August, eine weitere folgte wenige Mo-nate später. Daran waren auch die deutschen Minenjagdďoote „Fulda͞, „LiŶdau͞, „Rottǁeil͞ 
uŶd „SulzďaĐh-RoseŶďerg͞ ďeteiligt, die iŶsge-samt 36 von geschätzten 100 Objekten räum-ten (Henze 1999; Lok/Nitz 2000). Die NATO-Luftschläge wurden am 10. Juni ausgesetzt und nur einen Tag später rückten erste russische Einheiten aus Bosnien und kurz darauf die ersten KFOR-Truppen in das Kosovo 

ein – darunter auch Soldaten der Bundeswehr 
;OperatioŶ „JoiŶt GuardiaŶ͞Ϳ. Aŵ ϮϬ. JuŶi, nachdem sich die jugoslawischen Streitkräfte 
ǁie elf Tage zuǀor iŵ „MilitärteĐhŶisĐheŶ Aď-kommeŶ͞ ǀereiŶďart, aus deŵ Kosoǀo zurüĐk-gezogen hatten, erklärte die NATO den Militär-
sĐhlag, die OperatioŶ „Allied ForĐe͞, für ďeeŶ-det. Die alliierten Seestreitkräfte wurden nach Kriegsende nach und nach aus der Adria abge-zogen, auch sämtliche deutsche Kriegsschiffe. Abschließend sei noch darauf verwiesen, dass Marineeinheiten auch an den humanitä-ren NATO-OperatioŶeŶ „Allied Harďour͞ uŶd 
„AlďaŶiaŶ ForĐe͞ ;AFORͿ ďeteiligt ǁareŶ, da-
ruŶter die USS „Nassau͞ uŶd USS „Kearsarge͞ der Amphibious Ready Group und Landungs-fahrzeuge anderer NATO-Staaten, vor allem durch Versorgung der bis Kriegsende etwa 850.000 Flüchtlinge mit Hilfsgütern. An diesen Einsätzen waren auch deutsche Soldaten betei-ligt, allerdings nur von Heer und Luftwaffe, nicht jedoch von der Marine (Meiers 2006: S. 300). Das Flottendienstboot „Oker“ iŶ der Adria, März 1999; © Heiko Herold Fazit Die Deutsche Marine stellte während der Ope-
ratioŶ „Allied ForĐe͞ zǁar ŵit AďstaŶd das meiste Personal auf deutscher Seite – etwa 850 Soldaten, darunter zahlreiche Wehrpflichtige, 
– ihr Beitrag zur Durchsetzung der militärischen Ziele war jedoch gering. Den wichtigsten Bei-
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trag leisteten zweifelsohne die Flottendienst-
ďoote „Oker͞ uŶd „Alster͞ uŶd die SeeferŶauf-
klärer ǀoŵ TǇp „Breguet AtlaŶtiĐ͞, ǁie auĐh der damalige deutsche Verteidigungsminister Ru-dolf Scharping in seinen Memoiren hervorhob, denn sie lieferten wertvolle Aufklärungsergeb-nisse vor und während der NATO-Luftschläge gegen Jugoslawien (Frank 2005: S. 724, Anm. 21; Scharping 2001: S. 34). Allerdings kam den deutschen Marineeinheiten auch deshalb eine untergeordnete Rolle zu, da ihr offensiver Ein-satz nicht im Interesse der Bundesregierung lag und die Deutsche Marine nicht über die erfor-derlichen offensiven Waffensysteme wie To-mahawk- oder Flugzeugträger verfügte. Ihr wichtigstes Einsatzziel hingegen haben die deutschen Kriegsschiffe im Verbund mit den Kriegsschiffen anderer NATO-Staaten voll-
uŵfäŶgliĐh erreiĐht: „The ĐoalitioŶ ŶaǀǇ pro-ved to be more than sufficient as a deterrent 
forĐe͞, koŶstatiert der Politikǁissenschaftler 
AŶdreǁ Stigler, „siŶĐe Ŷo Yugoslaǀ ŶaǀǇ ship 
left its pier duriŶg the ĐoŶfliĐt͞ ;Stigler ϮϬϬϴ: S. 185). Das gilt auch für alle anderen Aufgaben und Einsatzziele, namentlich den Schutz des 
FlotteŶdieŶstďootes „Oker͞, die Seerauŵüďer-wachung, den Schutz der rückwärtig in der Ad-ria operierenden Tomahawk- und Flugzeugträ-ger und die Überwachung der jugoslawischen Marine. Für ihre Leistungen im NATO-Verbund erfuhren sie von den zuständigen Befehlsha-bern Lob und Anerkennung (Schäfer 2001: S. 216 f.). Obwohl ihr Einsatz nicht vom Bundes-tag gebilligt worden war, erhielten die Soldaten an Bord der deutschen Kriegsschiffe schließlich sieben Monate nach Ende des Kosovo-Krieges die NATO-EiŶsatzŵedaille „Kosoǀo͞, die BuŶ-deswehr-EiŶsatzŵedaille „Allied ForĐe͞ und ei-nen Auslandsverwendungszuschlag in Höhe von 80 D-Mark pro Einsatztag auf See (Herold 2001: S. 201). Von der deutschen Öffentlichkeit wurde die Beteiligung der Deutschen Marine an den 
OperatioŶeŶ „DeterŵiŶed ForĐe͞ uŶd „Allied 
ForĐe͞ kauŵ ǁahrgeŶoŵŵen. In den deut-schen Medien fand sie, wenn überhaupt, nur am Rande Erwähnung. Das gilt auch, wie ein-

gangs erwähnt, für die politik- und militärwis-senschaftliche Forschung. Die wissenschaftli-che Aufarbeitung und Bewertung dieses Mari-neeinsatzes steht noch ganz am Anfang.  
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DIE ARKTIS IN DER MARINESTRATEGIE GROßER UND MITTLERER MÄCHTE Dr. Sybille Reinke de Buitrago, Researcher, Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (IFSH)  Abstract: Der Beitrag greift das neu artikulierte und gestiegene Interesse an der Arktis auf und untersucht die Interessen verschiedener Ak-teure bezüglich der Region. In einer Fallstudie zur Marinestrategie großer und mittlerer Mächte – von Anrainerstaaten, wie den USA, Kanada und Russland, wie auch seitens Chinas, der EU und Deutschlands – werden Raum- und Identitätskonstruktionen, die artikulierten nati-onalen Interessen und wie diese mittels See-macht zu schützen sind untersucht. Der Beitrag schließt mit einer Einschätzung zum Konfliktpo-tenzial, sowie mit Lehren bezüglich einer robus-ten wie auch konstruktiven maritimen Strate-gie. Einführung  In den letzten Jahren ist eine neue und ge-stiegene Aufmerksamkeit auf die Arktis zu be-obachten.12 Der Klimawandel kann dabei als Hauptmotivator gelten, denn aufgrund der weitreichenden klimatischen Änderungen er-öffnen sich neue Möglichkeiten für die Gewin-nung wichtiger Ressourcen und für neue und/oder kürzere Handelsrouten. Aber auch neue Gebietsansprüche werden gestellt. Insge-samt werden Aktivitäten aller Art steigen, so-gar im Tourismusbereich. Der leichtere Zugang zur Arktis schränkt allerdings auch die Sicher-heit von Anrainerstaaten ein, denn bisherige natürliche Barrieren schwinden. Von den fünf Anrainerstaaten Dänemark, Kanada, Norwe-gen, Russland und die USA sind insbesondere Kanada und die USA über neue Risiken besorgt. Somit zeigt sich in der Arktis auch ein gestiege-                                                           12 Zur Arktis zählen das zentrale Nordpolarmeer, regionale Nebenmeere (Barents-, Kara- und 

nes Destabilisierungspotenzial. Nicht nur ha-ben fast alle Anrainerstaaten die Bedeutung der Arktis erhöht, so auch sichtbar in Strategie-dokumenten, auch Nicht-Anrainerstaaten wie China, und auch die EU und Deutschland wen-den der Region verstärkt ihre Aufmerksamkeit zu. In der Forschung werden insbesondere die expansiven Energiepolitiken einiger Arktis-An-rainer, und die Pläne zum massiven Ausbau der Northern Sea Route für den Energietransport hervorgehoben (Käpylä und Mikkola 2015: 16), aber auch die militärischen Modernisierungen einiger Anrainer, insbesondere von Russland, und die militärischen Aufrüstungen und Zwi-schenfälle (Regehr und Buelles 2015). Ebenfalls gilt zu bedenken, dass vermehrte Aktivitäten verschiedener Akteure in der Region mehr Kon-fliktpunkte, aber auch mehr Umweltrisiken bergen können. Zwar gibt es in der Arktis auch einige solide Kooperationen, doch sind sich auch Forscher uneinig darüber, wie viel Konflikt oder Stabilität es tatsächlich gibt. Während ei-nige den Fokus auf bestehende Kooperationen legen (Haftendorn 2016; Albert und Wehr-mann 2015; Bartsch 2015), sehen andere ver-mehrt Spannungen und geopolitische Macht-spiele (Käpylä und Mikkola 2015; Lanteigne 2015; Regehr und Buelles 2015); und auch ers-tere sehen Risiken aufgrund externer Einflüsse, Interessenkonflikte und Unsicherheit (Albert und Wehrmann 2015; Albert 2015: 226-227). So führte auch schon die Ukraine-Krise zum Ende einiger geplanter Kooperationsvorhaben in der Arktis. Des Weiteren sind die Gover-nance-Strukturen in der Arktis eher fragmen-tiert, und der Arktische Rat (AR)13 kann keine Sicherheitsthemen entscheiden (Jokela 2015: 40), weshalb Konflikte weniger effektiv bear-beitet werden können. In diesen Entwicklungen liegt denn auch die Bedeutung einer Fallstudie begründet, wel-che auch die Repräsentationen im Diskurs zur Arktis in den Blick nimmt. In der Forschung wird Tschuktschensee) und Gebiete der Anrainerstaaten und von Dänemark, Finnland und Schweden. 13 Der Arktische Rat (AR) ist ein regionales Forum auf Regierungsebene für Austausch und Koordina-tion. 
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ein dichotomisierender, antagonistischer Dis-kurs aufgrund der konstitutiven Effekte als kon-fliktfördernd erachtet (Holland 2013b). Spal-tende Repräsentationen des Anderen, z.B. als Rivalen, schaffen mittels Differenz und Hierar-chien auch reales Konfliktpotenzial. In der Ark-tis, als einer relativ gut abgrenzbaren Region, spielen zudem Raumkonstruktionen eine Rolle. Raum ist wiederum mit Identität sowie Macht und Interessen verbunden. Die nationalen Nar-rative der Anrainerstaaten spiegeln die Verbin-dung mit Identität und Interessen denn auch mehr oder weniger stark wieder.  Theoretischer Rahmen Der vorliegende Beitrag kombiniert die kritische Geopolitik und Sozialpsychologie mit Diskursansätzen, um eine umfassende Sicht auf Entwicklungen in der Arktis zu erlauben und präventiv auf Eskalationsgefahren hinzuwei-sen. Raum, Raumkonstruktionen und Macht/Einfluss: Raum wird nicht nur wahrge-nommen, sondern auch sozial produziert und politisch genutzt. Raumkonstruktionen sind mit Interessen, Macht und Machtausübung so-wie mit Identitätsfragen verbunden, insbeson-dere im internationalen Verhalten und Han-deln eines Staates. So sehen Forscher die Er-weiterung des physischen Raumes als politi-sches Mittel zur Förderung nationaler Interes-sen (Flint und Mamadouh 2015: 1). Beachtet werden dabei auch solche Raum-Identitäts-Konstruktionen, die spalten und Exklusion er-möglichen, sowie die konstitutiven Effekte bei der Anwendung von Macht gegenüber anderen Staaten. Raumkonstruktionen mit Elementen von Einflusssphären-Denken und antagonisti-schen Repräsentationen des Selbst/Anderen werden als konfliktfördernd angesehen (Hol-land 2013b; Agnew und Muscarà 2012).  Identität und Raum, und Emotionen: Nati-onale Identität ist nicht nur eine wichtige                                                            14 Zur Analyse wurden offizielle Dokumente zur Po-litik und Strategie gegenüber der Arktis wie auch Texte von Thinktanks herangezogen.  
Grundlage zur Identifizierung einer Gesell-schaft und eines Staates, sie dient auch als Ba-sis für die Entscheidungen bezüglich der Sicher-heit eines Landes und der Gestaltung der inter-nationalen Beziehungen (Holland 2014: 203; Agnew 2010: 571). Da sich Identität nur in Dif-ferenz formen kann, werden auch die interna-tionalen Beziehungen durch Differenzierung, Dichotomien und Hierarchien sowie durch Ot-hering und den Ausschluss des Anderen ge-prägt (Hansen 2006), was wiederum Konflikt fördert. Zudem sind auch Emotionen für Ent-scheidungsprozesse und den Umgang mit An-deren, auch in den IB, relevant und wichtig. Emotionen können auch aktiv für politische Agenden benutzt werden, oder Themen und Risiken können emotionalisiert werden Diskurs: Diskurs ist eng mit Identität und Verhalten verbunden. Die Berücksichtigung diskursiver Dynamiken erlaubt den Zugang zu diskursiven Aushandlungen und hegemoni-schen Artikulationen, sowie zu den Effekten von Repräsentationen eines Anderen als Part-ner oder als Bedrohung, oder von Entwicklun-gen als Risiko oder Gefahr – und damit zur Kon-stitution von Machtbeziehungen. Dies erfolgt über bestimmte Argumentationen und der Er-möglichung von Sicht- und Handlungsweisen (Holland 2013a; Laclau und Mouffe 1985). Da-mit werden Prozesse der Bedeutungsschaf-fung, einschließlich der Risikorepräsentation zugänglich. Fallstudie Arktis Die Fallstudie untersucht den Diskurs14 auf der Regierungsebene bezüglich der Ent-wicklungen in der Arktis, denn es sind die nati-onalen Entscheidungsträger auf Regierungs-ebene, die in ihrer privilegierten Sprecherposi-tion geopolitische Visionen und Bilder als Basis für die zu formulierende Politik schaffen (Reu-ber 2012: 166). Welche strategischen und nati-onalen Interessen werden also in Bezug auf die 
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Arktis und die Anwendung von Seemacht arti-kuliert? Erste Erkenntnisse werden im Folgen-den präsentiert. USA Die USA haben in ihrer Zeit des AR-Vorsitzes von 2015 bis Frühjahr 2017 einige wichtige Erfolge erreicht, so in den Bereichen der maritimen Zusammenarbeit, Biodiversität, Umwelt und Klimawandel, sowie maritime Si-cherheit, auch wenn Rückschritte unter Präsi-dent Trump befürchtet werden (Hossain und Barala 2017: 5-8). Unter der Regierung von Prä-sident Obama haben die USA ein verstärktes In-teresse und vermehrte Aktivitäten in der Arktis gezeigt, u.a. wurde eine neue National Security Strategy for the Arctic Region verabschiedet (Nord 2015: 58-60). Die nationale Identität der USA kann als solide mit der Arktis verbunden angesehen werden – die Nationale Sicherheits-strategie definiert die USA als arktische Nation mit breiten Interessen in der Region (U.S. Coast Guard 2013: 9; White House 2013: 4; U.S. De-partment of Defense 2011: 8). Die Arktis gilt als Frontier und ist mit dem amerikanischen Pio-niergeist verbunden (Obama 2013). Das neue maritime Frontier der Arktis wird daher als na-türliche Erweiterung des US-Operationsgebietes verstanden (Papp 2013) – was auch die Ausweitung und Verbindung von Raum und Macht verdeutlicht. Zudem ist die Identität immer noch durch den amerikani-schen exceptionalism und den globalen Füh-rungsanspruch geprägt, was die Expansion und eine starke Machtausübung fördert (Ó Tuathail und Agnew 2008: 225-230). Die Arktis wird zudem im Zentrum geopo-litischer Kalkulationen gesehen, mit einem di-rekten Einfluss auf die US-Sicherheit (Conley 2010). Die Region ist eine nationale Priorität, und die Verbindung zwischen Klimawandel und Sicherheit mache es verteidigungsrelevant – wobei auch die besondere Beziehung zu und die Zusammenarbeit mit Kanada hervorgeho-ben werden. Die Änderungen im harschen Klima und in der Umgebung haben der Ansicht von Offiziellen nach die physische Barriere und damit die Sicherheit der USA geschwächt (U.S. 

Department of State 2016; White House 2016; U.S. Coast Guard 2013: 33; U.S. Department of Defense 2011: 6). In diesem Punkt wird auch China eine besondere Aufmerksamkeit ge-schenkt, insbesondere aufgrund der militäri-schen Aktivitäten des Landes und der als in-transparent angesehenen Intentionen – so ver-suche China die US-Interessen und Handlungs-freiheit einzuschränken, auch mit anti-ac-cess/area-denial-Instrumenten (U.S. Depart-ment of Defense 2014: 4-6). Das US-Interesse liegt in einer sicheren und stabilen Arktis, und im Schutz der nationa-len Interessen und des Territoriums. Dafür stre-ben die USA auch die Kooperation an, werden aber notfalls allein agieren. Die wahrgenom-menen Risiken sollen zuallererst mit maritimer Governance reduziert werden, u.a. mit verbes-sertem Lagebewusstsein, Risikomanagement und der Zusammenarbeit innerhalb und zwi-schen Behörden sowie international (U.S. De-partment of Defense 2013: 2; U.S. Coast Guard 2013: 9-10, 22-23). Großer Wert wird zudem auf das US-kanadische Kommando NORAD (North American Aerospace Defense Com-mand) gelegt, und die USA wollen mit Partnern den Dialog suchen, auch um mögliche Missver-ständnisse auszuräumen. Ebenso wollen die USA innerhalb des AR kooperieren und den Rat weiter stärken. Doch im Fall einer Herausforde-rung der globalen Mobilität der USA und der US-Schiffe und -Flugzeuge, militärisch wie zivil, wie auch durch übermäßige Ansprüche ande-rer Staaten, wollen die USA ihre Interessen schützen (U.S. Department of Defense 2013: 10-13; White House 2013: 4). Kanada Das nördliche Nachbarland der USA, Ka-nada, hielt den AR-Vorsitz von 2013-2015 inne. Auch bei Kanada finden sich eine starke Identi-tätsbindung an und Identifizierung mit der Ark-tis, sogar noch etwas stärker als bei den USA, sowie eine Ausweitung der auf die Arktis aus-gerichteten Aktivitäten. Forscher stellen die sichtbar erhöhten Arktis-Aktivitäten ziviler und militärischer Art fest, sowie eine Stärkung der 
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Arktispolitik, insbesondere verbunden mit ei-ner großen Bedeutungszuschreibung der Re-gion für die Verteidigung des Landes. So hat Ka-nada seine Aktivitäten und Kapazitäten in den Bereichen Überwachung, Patrouille und Abfan-gen in der Region erhöht (Depledge 2015: 61; Huebert 2013). Zudem wird hervorgehoben, dass die nationale kanadische Identität sehr stark mit der Arktis und der Rauheit der dort vorherrschenden Bedingungen verbunden ist. Doch hat sich die nationale Identität in letzter Zeit auch interessensorientierter entwickelt, d.h. dass nationale Interessen stärker ins Zent-rum gerückt sind (Blaze Carlson 2012; Williams 2011); in diesem Sinne hat sich die kanadische nationale Identität der amerikanischen ange-nähert. Sowohl Kanada als auch die USA heben ihre territoriale Souveränität in der Arktis, den freien Zugang, die Handlungsfreiheit und die Si-cherheit stark hervor (Offerdal 2014: 75-81). In diesem Zuge weisen beide Länder auch beson-ders stark Russlands Pläne und Aussagen zum militärischen Schutz seiner Arktis-Interessen zurück, wie auch Russlands Ausbau seines Mili-tärs und die Pläne zur alleinigen Kontrolle der Northern Sea Route (Hilde 2014: 148, 150; Laird, Timperlake und Weitz 2013: 92-94). So hat Russlands Krim-Annexion auch zum Stopp einiger geplanter Kooperationsmaßnahmen in der Arktis geführt; besonders Kanadas Vertre-ter haben sich stark gegen Russland geäußert. Ebenso sehen sowohl Kanada als auch die USA in China eine wachsende Bedrohung. So wird China als Behinderer für ihre jeweiligen Mög-lichkeiten zur Normsetzung in den eigenen Ein-flusssphären angesehen (Blackwill und Tellis 2015: 19-20, 39; Colby 2015: 2-6). Auch zeigen sich Kanada und die USA über die stetig wach-sende russisch-chinesische Zusammenarbeit zu verschiedenen Themen bezüglich der Arktis so-wie über deren verstärkte strategische Anglei-chung besorgt (Lanteigne 2015: 154; Trenin 2015). Hier wird ein Verlust von Einfluss be-fürchtet, sowohl bei der eigenen Machtaus-übung als auch zur Umsetzung von verhandel-ten Normen und weiterer Normbildung. 
Russland  Der andere hier vorgestellte Anrainer-staat, Russland, hat in seiner im Juli 2015 aktu-alisierten maritimen Strategie ebenfalls einen neuen Fokus auf die Arktis gelegt. Mit der etwa 7000 km langen arktischen Küste und etlichen verbindenden Flüssen ist die Region von zent-raler Bedeutung für die wirtschaftliche Ent-wicklung Russlands. Russische Regierungsver-treter haben sich dahingehend artikuliert, dass eine unilaterale Kontrolle der Northern Sea Route geplant ist, was andere Arktis-Anrainer jedoch zurückweisen. Ebenso stärkt Russland derzeit seine Truppen und plant einen weite-ren Truppenausbau zum militärischen Schutz arktischer Energie- und Sicherheitsinteressen (Hilde 2014: 148, 150; Laird, Timperlake und Weitz 2013: 92-94). Zudem will Russland seine Offshore-Ölförderung stark ausbauen, zusätzli-che Radar- und Erkundungsnetzwerke in der Murmansk-Region aufbauen und zehn neue Militärbasen bauen; hinzu kommt der Kauf von Eisbrechern (Roughead 2015; Mufson und Eil-perin 2015), um in der Arktis operieren zu kön-nen. Offiziellen russischen Aussagen nach ist die Arktis als strategische Ressourcenbasis für Russland zu nutzen; dafür brauche es Stabilität und Kooperation in der Region. Die Stärkung der russischen Präsenz und Position in der Ark-tis, das Ziel einer regionalen Führungsmacht, aber auch die Stärkung eines positiven interna-tionalen Images mittels Nutzung der Massen-medien werden von großer Bedeutung gese-hen. Beim letzteren soll z.B. auch die geschicht-liche Rolle Russlands bei der Entwicklung der Arktis hervorgehoben werden (Russian Federa-tion Policy 2008). Um diese Ziele zu erreichen, entwickelt Russland Kapazitäten im Bereich anti-access/area denial für maritime Räume (so z.B. for den Nordatlantik), und das Land ist ins-gesamt aktiver in maritimen Räumen. Russi-sche Aktivitäten werden allerdings von einigen NATO-Partnern als Hindernis gesehen; so teste 
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Russland die Handlungsfähigkeit der NATO be-reits in anderen Gewässern15 (Horrell, Nordenman und Slocombe 2016: 2; Hicks et al. 2016: vii). Forscher stellen allerdings auch fest, dass Russland weiterhin im Licht der alten Ost-West-Konfrontation gesehen und als aggressi-ver und revisionistischer Akteur dargestellt wird (Reuber 2011). Andererseits bestehen ei-nige Kooperationen auch trotz der verschlech-terten Beziehungen weiter (Bertelsen (2016), z.B. im Energiebereich; wenn es russischen In-teressen dient, setzt sich Russland auch selbst für die weitere Kooperation in der Arktis ein. China16 Obwohl kein Anrainerstaat, definiert sich China seit einigen Jahren selbst als nah-arkti-scher Staat mit wachsenden und zunehmend lauter artikulierten Ansprüchen und Interessen in der Region. So zeigt China zunehmende Akti-vitäten und Kapazitäten in maritimen Räumen generell wie auch in der Arktis (U.S. Coast Gu-ard 2013: 17). Dabei argumentiert die chinesi-sche Führung, die Arktis sei als Common Good zu sehen. China könne nicht zusehen, wenn an-dere die Ressourcen aufteilen, und auch China müsse seinen politischen Raum zur Einfluss-nahme auf die Arktis ausbauen – so auch argu-mentiert von Chinas Arctic and Antarctic Admi-nistration (Feng 2015). Dazu häufen sich Regie-rungsaussagen zu chinesischen Arktis-Interes-sen, welche notfalls auch militärisch beschützt werden würden, neben einigen generellen Aussagen über den Respekt der Souveränität der Anrainerstaaten und das weitere Interesse an Kooperation (Feng 2015; Laird, Timperlake und Weitz 2013: 90). Doch hat China den Aus-schluss von nicht-Anrainerstaaten zurückge-wiesen, nachdem die Anrainerstaaten in der 2008 Ilulissat-Erklärung ihre Souveränität in der Arktis bekräftigt hatten. Zudem haben Chi-nas Regierungsvertreter die Anrainerstaaten bereits in 2009 gewarnt, die Balance zwischen eigenen nationalen Interessen und den Interes-sen der internationalen Gemeinschaft zu wah-ren, und dass jedes Land der Welt die gleichen                                                            15 Z.B. gefährlich nahe Flüge an NATO-Schiffen in Ostsee und Schwarzen Meer. 

Rechte zur Nutzung arktischer Ressourcen hätte (Lanteigne 2015: 150-155; Wright 2011). Seit kurzem gibt es offizielle Aussagen zu dem Ziel, eine Polarmacht zu werden, verbun-den mit dem nationalen Ziel, eine Seemacht zu werden. Offenbar besteht aktuell noch keine Arktisstrategie an sich, eine solche wird aber ausgearbeitet (Feng 2015). Chinesische Firmen bauen intensiv Technologie und Wissen auf, um in der Arktis operieren zu können, ein-schließlich in der Forschung, Ressourcenent-wicklung, Infrastruktur und Transport (NBAR 2016: 5; Roughead 2015). Ebenso ist China am Ausbau seiner Kooperationen und Militärma-növer mit Russland interessiert, als Verbindung zur Arktis und einem Arktis-Anrainer. Forscher beobachten aber auch eine Außenwahrneh-mung Chinas als räumlich signifikant, aufstei-gend und notwendigerweise seine Einfluss-sphäre ausbauend und den Western um die globale Vorherrschaft herausfordernd, auch wenn dabei die Besonderheiten des Landes nicht berücksichtigt werden (Agnew 2010: 572-573).  EU Während es in der EU unterschiedliche Po-sitionen zur Arktis gibt, so sieht sich Europa doch geschichtlich, geographisch und wirt-schaftlich mit der Region verbunden. Die Arktis wird als ein Seegebiet mit besonderer Bedeu-tung auch für die EU artikuliert. Der Europäi-sche Rat formulierte in 2009 bereits das breite Ziel der Stabilität und des Friedens in der Re-gion, auch während die neuen Möglichkeiten für Ressourcen und Handel genutzt werden (Nordenman 2015: 10; Kullik 2012). EU-Vertreter sehen insbesondere den Klimawan-del als problematisch. So sei der Klimawandel 
eiŶ „BedrohuŶgsŵultiplikator͞ ;Weďer uŶd Ro-manyshyn 2011). Auch die EU hat ihre wirt-schaftlichen Interessen artikuliert – auch mit dem Argument des Nutzens eisfreier Seewege für den Handel für alle, sozusagen als Art Com-mon Goods, ähnlich wie China. Allerdings kann die EU laut ForsĐherŶ ŶiĐht „als iŶterŶatioŶale 

16
 In 2013, China bekam Beobachterstatus im AR. 
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GroßŵaĐht͞ aŶgeseheŶ ǁerdeŶ ;Kullik ϮϬϭϮͿ, auch wenn sie mehr Mitwirkungsmöglichkeiten im AR durch die Aufnahme als ständiger Be-obachter erreichen will. Zu den weiteren arti-kulierten Interessen zählen die nachhaltige Be-wirtschaftung der Arktis und die Förderung der internationalen Kooperation in der Region. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini 
sieht die RegioŶ „ǀoŶ iŵŵeŶser ökologisĐher, sozialer und wirtschaftlicher Bedeutung für uns 
alle… [iŶ der] ǁeiterhiŶ … konstruktive interna-
tioŶale ZusaŵŵeŶarďeit͞ herrsĐheŶ ;Europäi-sche Kommission – Vertretung in Deutschland 2016). Die EU setzt vor allem auf die Forschung und Wissenschaft, z.B. mit der Finanzierung von Arktisforschung in Horizon 2020 und der Förderung des transnationalen Zugangs zu sol-cher Forschung. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Ausbau der Kooperation mit Nicht-Anrai-nerstaaten mit Interessen an der Arktis (Euro-päische Kommission – Vertretung in Deutsch-land 2016). Laut der European Commission & High Representative of the EU for Foreign Affa-irs and Security Policy (2012) wird die Arktis auch zunehmend strategisch wichtig. Eine er-folgreiche internationale Kooperation dort wird daher als Beitrag zur regionalen Sicherheit betrachtet; auch die EU wird als Akteur wahr-genommen, der einen wichtigen Beitrag zur re-gionalen Zusammenarbeit leisten kann). Auf-grund des großen Ressourcenbedarfs in der EU soll der Zugang zu Ressourcen in der Arktis durch Partnerschaften und einer Ressourcen-diplomatie gesichert werden (ebenda: 3, 9-10). Es stellt sich die hier Frage, inwieweit die EU für ihre wirtschaftlichen Interessen auch mehr Druck anwenden könnte, sollte sich der Wett-bewerb um Arktis-Ressourcen verschärfen und Länder wie Russland oder China sich zur Wah-rung ihrer Interessen nicht an gesetzte Normen halten. Deutschland Zuletzt sollen auch die Positionen und In-teressen von Deutschland betrachtet werden, das Land ist seit 1998 Beobachter im AR. Allge-mein wird die deutsche Arktispolitik in die EU-

Arktispolitik integriert. Die Arktis wird auch von deutscher Seite aus als wichtig für die Energie- und Rohstoffsicherheit in Deutschland und der EU betrachtet, und auch das bestehende Inte-resse deutscher Unternehmen wird genannt. Doch soll eine Nutzung von Ressourcen nicht Frieden und Umwelt gefährden. Um dies zu si-chern, will Deutschland einen stärkeren Beitrag für eine solide multilaterale Kooperation leis-ten, z.B. auch mit Forschung, hochentwickelter Technologie und Umweltstandards. So soll die Arktis mehr Gewicht in der deutschen Politik bekommen; auch die EU sollte eine stärkere Rolle in der Arktis spielen (BMUB 2013). Deutschland unterstützt besonders Fra-gen der Umweltverträglichkeit und Nachhaltig-keit bei ökonomischen Aktivitäten, auch um die Klimabedingungen zu erhalten (Auswärtiges Amt 2014). Dem AR kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Deutschland unterstützt den AR, wie auch eine verbesserte Beobachterbeteiligung und die Aufnahme weiterer Beobachter, so der EU. Von großer Bedeutung sind zudem die freie Meeresforschung, die wissenschaftliche und wirtschaftliche Kooperation, sowie Schiff-fahrtsbelange – für Deutschlands als Land mit der drittgrößten Handelsflotte (Bundesminis-terium für Wirtschaft und Energie 2017: 20). Auch die maritime Sicherheit sei ein sich ver-stärkendes Thema. So werden ein international neues Sicherheitsumfeld und mehr Bedrohun-gen in der maritimen Sicherheit gesehen – da-her brauche auch die deutsche Marine neue und mehr Fähigkeiten und Kapazitäten. Zur Förderung der Außenwirtschaft ist der Seever-kehr zu sichern (Bundesministerium für Wirt-schaft und Energie 2017: 4-6, 16, 25). Wenn sich die Interessen der Anrainerstaaten nicht zusammenbringen lassen, kann sich ein geopo-litischer Wettlauf entwickeln und die europäi-sche Sicherheit gefährden (Auswärtiges Amt 2013). Hier werden Dialog, Koordination und Vertrauensbildung sowie die Anwendung be-stehenden Rechts als präventive Mittel nötig. Sinnvoll wäre auch die Bearbeitung der Sicher-heitsrisiken in den breiten Partnerschaftsfor-maten der NATO, oder möglicherweise im Arc-
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tic Security Forces Roundtable unter Be-obachterbeteiligung seitens Deutschlands und anderer europäischer Partner (Auswärtiges Amt: 11-19). Deutschland sieht sich als multila-teral erprobter Akteur und mit seinem Gewicht in der EU als geeignet, und könnte so einen so-liden Beitrag leisten. Schlussfolgerungen und Ausblick Die Analyse hat gezeigt, dass es in ver-schiedenen Bereichen Konfliktpotenzial gibt. Insbesondere neue Ressourcen(-zugänge) scheinen einen beginnenden Wettlauf zu be-feuern; die Arktis-Anrainer, aber auch Nicht-Anrainerstaaten, erhöhen ihre Aktivitäten und Kapazitäten in allen Bereichen, um in der Arktis operieren und Gewinne erzielen zu können. Während bei den USA und Kanada auch eine starke Identitätsbindung an die Arktis vor-herrscht und Sicherheits- und Verteidigungsas-pekte im Mittelpunkt stehen, bei den USA zu-sätzlich auch der Exzeptionalismus und der Führungsanspruch, zeigen sich bei Russland und China weitaus stärker die wirtschaftlichen Interessen, wie auch die militärische Aufrüs-tung. Von Bedeutung sind wachsende Konflikt-linien zwischen Kanada und den USA auf der ei-nen Seite und Russland und China auf der an-deren Seite – auch weil Russland und China stärker auftreten und zunehmend strategisch kooperieren. Die EU will kein Bystander sein und hat sowohl wirtschaftliche als auch Stabili-tätsinteressen. Deutschland sieht die Arktis ebenfalls mit zunehmendem wirtschaftlichem Interesse, ist aber auch mit Blick auf die Um-welt aktiv.  Die Arktis wird also von einigen Anrainer-staaten, wie den USA, Kanada und Russland, als Einflusssphäre betrachtet – die Interessen sol-len geschützt werden, notfalls auch militärisch. Besonders die USA und Kanada sehen die ei-gene Sicherheit bedroht – Russland und China treten aggressiver und stärker auf. Der Klima-wandel wird als Motivator oder Beschleuniger einiger Ängste und Entwicklungen gesehen. In der Hervorhebung eigener Interessen finden sich teils die Repräsentationen von Anderen als Rivalen und der klimatischen Veränderungen 

als Sicherheitsrisiko. Bei einigen Staaten finden wir eine stark erhöhte Aufmerksamkeit auf die Region, Truppenverstärkungen und mehr auf die Arktis ausgerichtete militärische und zivile Aktivitäten. Insbesondere China – als Nicht-An-rainer – zeigt großes Interesse an der Arktis, zu-nehmend auch mit einem harten Diskurs und Warnungen gegenüber Anrainerstaaten. Aber auch die EU und Deutschland haben ihre wirt-schaftlichen Interessen in der Arktis artikuliert 
– teils implizit mit der Perspektive der Arktis als eine alle betreffende Region; des Weiteren sind der EU und Deutschland eine friedliche Arktis wichtig. Diese Erkenntnisse detaillieren was manche (Etzold und Steinicke 2015: 3) als 
eiŶ „droheŶdes SiĐherheitsdileŵŵa͞ iŶ der Arktis konstatieren. Bezüglich des Konfliktpo-tenzials kann geschlussfolgert werden, dass die Arktis zum Teil zu einem neuen geopolitischen Spielfeld geworden ist; das Konfliktpotenzial wächst insbesondere zwischen USA/Kanada und Russland, wahrscheinlich aber auch mit China. Als Lehren bezüglich einer robusten wie auch konstruktiven maritimen Strategie ist als erstes die Anerkennung der geostrategischen Bedeutung der Region zu nennen, sowie der Fakt, dass auch Nicht-Anrainerstaaten wirt-schaftliche Interessen an der Arktis haben und diese möglicherweise auch durchsetzen wer-den. Hier sind Maßnahmen für einen konstruk-tiven Umgang nötig, insbesondere vermehrte Anstrengungen zur Vertrauensbildung. Eben-falls wird eine Stärkung des Dialogs und der Ko-ordination zwischen und mit den Arktis-Stake-holdern gebraucht. Sinnvoll kann auch der Aus-bau der Kooperation zwischen den Marinen sein, insbesondere mit der Entwicklung von In-dikatoren zur Frühwarnung, so dass auf Eskala-tionen und Krisen schnell reagiert werden kann. Neben einer Stärkung des AR und seiner Konsultationsformate empfehlen Horrell, Nordenman und Slocombe (2016: 4) auch die Stärkung der EU-NATO-Kooperation für einen besseren Lagebildaustausch. Mit Blick auf Russ-land sollte es eine verbesserte Krisenkommuni-kation und eventuell neue Konsultationsme-chanismen bei Militäraktivitäten geben, so 
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dass Informationsaustausch und Transparenz verbessert werden (siehe auch Etzold und Steinicke 2015: 4) und das gegenseitige Ver-trauen wieder gestärkt werden kann. 
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BREXIT UND DIE MARITIME KOMPONENTE  EUROPÄISCHER SICHERHEIT Mag. Dr. Nikolaus Scholik, Senior Advisor, Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik EINLEITUNG/GRUNDLAGEN Die Sicherheit eines Staates, Staatenbun-des oder Bundestaates ist seit der Schaffung des modernen Nationalstaates die zentrale und wichtigste Aufgabe der Politik. Äußere Sicher-heit und innere Ordnung sind die beiden Eck-pfeiler des staatlichen Bestehens und vorrangig vor allen anderen Aufgaben zu planen, wahrzu-nehmen und sicher zu stellen – andernfalls be-steht der Staat nicht mehr, löst sich auf oder wird aufgelöst. An dieser Erkenntnis ändern technischer Fortschritt, Bündnisse oder inter-nationale Abkommen, diverse politisch-ideo-logische Richtungen und letztlich auch das wirt-schaftliche Potenzial kaum etwas. Leben wir doch im beginnenden 21. Jahrhundert noch im-mer in der von Waltz propagierten (internatio-nalen) Anarchie. Und es scheint, als würde sich daran in der nahen bis mittleren Zukunft kaum, oder bestenfalls marginal, etwas ändern. So wie der Nationalstaat ist auch ein Staa-tenbund (EU) oder gar der europäische Konti-nent (westlicher Prägung) von seiner Geografie abhängig, einer unveränderbaren Kompo-nente, Grenzänderungen ausgenommen. Und somit zeigt sich, dass die Europäische Union, mit 4,3 Mio. km² – ohne das Vereinigte König-reich – über zukünftig 13.721 km Land- und 65.952 km Seegrenzen verfügen wird. Diese ge-ografische Lage, die kritischen Eingänge in den nördlichen Atlantik, in und aus dem Mittel-meer, die zu überwachenden Gegenküsten und die Sicherung der handels- und maritim-militä-rischen Seewege bedeuten zwangsläufig eine sicherheitspolitische Orientierung und bedin-gen ein entsprechendes operatives Potenzial zur See. Bevor auf die möglichen Auswirkungen 
und Folgen des BREXIT eingegangen werden kann, müssen einige politische Fakten, die auf den Themenkomplex wirken, kurz dargelegt werden. Alle sicherheitspolitisch relevanten operativen Fähigkeiten der EU stehen noch im-mer und absehbar (fast) ausschließlich unter nationaler Hoheit. Dies gilt in exklusiver Form für die nukleare Abschreckung, aber auch alle anderen Formen der gemeinschaftlichen Si-cherheit stehen unter streng nationaler Füh-rung, einige Gemeinschaftsaktionen geringer (militärischer) Bedeutung und Stärke auf ope-rativer Ebene ausgenommen. Die Union kann – bis auf Stäbe, Kommissionen, gelegentliche Ak-tionen und angestrebte Rüstungskooperatio-nen – mangels des fehlenden politischen Über-baus auf kein gemeinschaftlich einsetzbares, effizientes und unter europäischer Führung stehendes militärisches Potenzial von Bedeu-tung zurückgreifen. Dazu kommen die unter-schiedlichen außenpolitischen Interessensla-gen, die militärisch-rüstungstechnischen Be-sonderheiten, unterschiedliche Führungssys-teme und Aus-bildungsniveaus der 27 nationa-len Streitkräfte; es bedarf weder großer Sach-kenntnis noch Erfahrung auf diesem Sektor um festzustellen, dass von eiŶer „EuropäisĐheŶ Si-cherheitspolitik͞ oder gar „EuropäisĐheŶ 
StreitkräfteŶ͞ ŶiĐht gesproĐheŶ ǁerdeŶ kaŶŶ. Die EU und mit ihr der Kontinent hängen also in ihrer Sicherheits- und Militärpolitik von den Fä-higkeiten und dem Wollen der 27 Mitglieds-staaten voll und ganz ab. Definiert man Sicher-heitspolitik als „Das VerhältŶis der KoŵpoŶeŶ-
teŶ BedrohuŶgeŶ zu FähigkeiteŶ͞, so ŵüsseŶ nun die aus europäischer Sicht bestehenden Bedrohungen kurz analysiert werden, um als Grundlage für die Beurteilung der BREXIT-Auswirkungen zu dienen.   
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 Abbildung 1 zeigt nun die derzeitige große Bedrohungslage der Union/Europas klar auf. Es wird in diesem Rahmen primär auf die maritim-relevanten Situationen eingegangen und es darf die hier nicht ausdrücklich erwähnte, aller-dings permanent zu beachtende Sicherung und Überwachung des nördlichen Eingangs in den Atlantik durch maritime Kräfte Russlands nicht außer Acht gelassen werden. Auch die Krise an der Ostflanke der Union (Ukraine, Baltischer Raum) betrifft ebenfalls Russland und hat eine maritime Komponente. Die Sicherung des Mit-telmeerraumes betrifft gleichermaßen die Handelsschifffahrt und die maritime Kontrolle der Migrationsströme aus dem nordafrikani-schen Raum und dem Bereich Nah-Mittelost. Dazu kommt das Interesse Russlands am Erhalt seines einzigen militärisch nutzbaren Mittel-                                                            17 „KaŶŶ gloďal auĐh ŵehrfaĐh gleiĐhzeitig MaĐht projizieren, aber nur zu einer Zeit an einem Ort, eine größere Operation erfolgreich durchführen. Verfügt über wenige/einzelne Flugzeugträger und/oder am-
 meerhafens in Syrien und dem garantier-ten/gesicherten Ausgang für Kriegsschiffe aus dem Schwarzmeerraum über den Bosporus in das Marmara-Meer und die Dardanellen in das Mittelmeer.  EUROPÄISCHE MARITIME KOMPONENTEN Der Normierung maritimer Kräfte nach Grove (1990), die 9 Klassen kennt, haben in Eu-ropa das Vereinigte Königreich (Royal Navy, RN) und Frankreich (French Navy, FN) prinzipi-ell den Status/die Klasse III – Medium Global Force Projection Navy,17 allerdings nicht per-manent – die FN leidet unter deŵ „Ŷur eiŶ Trä-ger ist kein Träger-SǇŶdroŵ͞, uŶd die RN ǁird erst ab ca. 2025, also in bestenfalls 8-10 Jahren, über zwei einsatzbereite Träger verfügen. Alle anderen navies Europas (die Russian Navy, phibische Angriffsschiffe, nuklear getriebene An-griffs- und strategische Raketen U-Boote und eine zweistellige Anzahl von Überwasserkriegsschiffen, 
die zur räuŵliĐh ďegreŶzteŶ SeekoŶtrolle ďefähigt.͞ 
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RSN, ist hier nicht inkludiert) rangieren in da-runterliegenden Klassen, haben lokales, meist küstennah einsetzbares maritimes Potenzial, können aber keine Operationen im Sinne der Klasse III ausführen. Die Deutschen Marinek-räfte sind der Ansicht des Autors nach an einem 
historisĐheŶ „Tief͞ aŶgelaŶgt – ein für Eu-ropa/die Union desaströser Zustand, der aus heutiger Sicht auch mittelfristig kaum änderbar erscheint; dazu später Ausführlicheres. Die Un-tersuchung bezieht sich daher primär und fast ausschließlich auf Projektionsfähigkeit, das heißt die Fähigkeit, Kriegshandlungen mit Ex-peditionscharakter durchzuführen, geht es 
doĐh uŵ „europäisĐhe SiĐherheit͞. 
                                                           18 cv: carrier, vessel. Konventionell angetriebener Flugzeugträger. Im Gegensatz dazu cvn: carrier, ves-sel, nuclear.   19 STOVL: short take off and vertical landing; ein STOVL-Kampfflugzeug kann auf einer verkürzten 

Die RN Mit dem außer Dienst Stellen des letzten Trägers der Illustrious-Klasse (2014) verfügt die RN derzeit über keinen einsetzbaren Träger. Die Queen Elizabeth Class-Träger (QEC) HMS Queen Elizabeth und HMS Prince of Wales stel-len allerdings ein Lebenszeichen des Vereinig-ten Königreichs in Bezug auf maritime Projek-tion dar und sollen ab ca. 2025 einsatzbereit sein – inwieweit dann allerdings im Rahmen 
ǀoŶ „europäisĐher SiĐherheit͞ ďleiďt dahiŶge-
stellt uŶd zu aŶalǇsiereŶ… Beide Schiffe sind moderne Systeme, cv18, Dampfturbinenantrieb, 65000t Verdrängung, 40 bis 50 Kampfflugzeuge (inkl. Aufklärung und U-Boot-Jagd), STOVL-Start/Landesystem;19 dazu kommen die im Verband jeder carrier strike group/csg20 einzusetzenden, neu in Ent-
Start-/Landebahn abheben und vertikal – durch Kip-pen der Triebwerke – landen.   20 csg: carrier strike group; Bezeichnung der USN für einen Flugzeugträgerkampfverband; grundsätzlich auf alle navies übertragbar, die Flugzeugträger zur 
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wicklung stehenden Zerstörer der Global Com-bat Ship-Klasse – ein ambitioniertes und kos-tenintensives Programm. Als Flugzeug wurde die amerikanische F-35 (JSF – joint strike figh-ter), das Modell „B͞ ;STOVLͿ ausgeǁählt, ǁoďei die Lieferungen erst 2025 komplett sein wer-den, und somit von einer Einsatzbereitschaft eben erst ab diesem Zeitpunkt gesprochen werden kann. Und das alles unter der Voraus-setzung eines reibungslosen Verlaufs über alle Phasen der Konstruktion, Abstimmung, Tes-tung, Ausbildung bis zur Herstellung der Kampfbereitschaft. Aller Erfahrung mit dem Bau hochkomplexer industrieller Anlagen nach und ein Flugzeugträgersystem dieser Klasse ge-hört zu den komplexesten Anlagen überhaupt 
– ist daher mit einer operativen Verfügbarkeit erst zwischen 2025 und 2030 zu rechnen. Die French Navy Frankreich, im Gegensatz zum Vereinigten Königreich mit sowohl atlantischen, als auch                                                             power-projection einsetzen. Der Verband besteht aus dem Träger, einem Raketen-Lenkwaffenkreuzer (nur bei der USN), mehreren Zerstörern, Fregatten, einem Versorgungsschiff und ein bis zwei Jagd-U-Booten. Kein Flugzeugträger wird ohne diese Be-gleitphalanx eingesetzt. 

mediterranen (europäischen) Interessen, ver-fügt seit der außer Dienst Stellung der beiden Träger der Foch-Klasse (ab 2001) über einen cvn-Träger, R-91/Charles de Gaulle; Nuklear-antrieb, 40500 t Verdrängung, 40 Kampfflug-zeuge (inkl. Aufklärung und U-Boot-Jagd), CATOBAR-System.21 Im  Gegensatz zum Verei-nigten Königreich, dessen QEC-Träger auf ein wesentliches Element (das Jagdflugzeug) aus fremder Produktion zurückgreifen (US-JSF), be-steht das französische cvn-system/die csg aus-schließlich aus nationalen Komponenten und ist somit autark. Der große Nachteil der franzö-sischen force de projection liegt in der Singula-rität des Trägers begründet. Dessen zahlreiche, oftmals außerordentliche, weil auf technischen Problemen beruhende Werftaufenthalte be-
stätigeŶ die alte Regel, „eiŶ Träger ist keiŶ Trä-
ger͞. Der EiŶsatz ǀoŶ MaĐhtŵittelŶ ŵuss eben dann erfolgen, wenn es aus politischen oder nationalen Gründen opportun, gar notwendig ist. 
21 CATOBAR: catapult-assisted take-off but arrested recovery; die R-91 stellt konzeptionell eine wesent-lich kleinere Version der US-Navy (USN)-Nimitz-Klasse-Träger dar.   
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Die US-Navy (USN) Eine maritime Darstellung europäischen Potenzials Klassen I – III muss die USN berück-sichtigen, haben doch die Vereinigten Staaten seit Ende des 2. Weltkriegs maßgeblich zur mi-litärischen Sicherheit Europas beigetragen, diese gar mehrheitlich getragen und garantiert. Die USN (heute und absehbar die einzige Klasse 1-navy der Welt)22 mit ihren 10 einsatzfähigen csg, alle Träger cvn der Nimitz-Klasse, wobei natürlich auch hier eine Regel, nämlich 10=4-3-[3] anzuwenden ist: vier einsatzbereit oder im Einsatz, drei Reserve/einsatzfähig unter zeitli-chen Beschränkungen, sowie drei in längeren Erhaltungs-, Reparatur- und/oder Modernisie-rungsprogrammen gebunden. Dazu kommt die selbstverständlich rein nationale Herkunft aller Komponenten und ein auf die nächsten 50 
                                                           22 „KaŶŶ alle AufgaďeŶ ǀoŶ MariŶeŶ gloďal uŶd iŶ mehreren Operationen gleichzeitig erfüllen sowie weltweit militärische Überlegenheit herstellen. Ver-fügt über Flugzeugträgerkampfgruppen, nuklear an-getriebene Angriffs- und strategische Raketen-U-

Jahre ausgerichtetes Forschungs-, Moderni-sie-rungs- und Neubauprogramm, um 10=4-3-[3] ständig einsatzbereit zur Verfügung zu haben. Ein europäischer/EU-maritimer Ansatz? Die Entwicklung eines europäischen Si-cherheitsdenkens, von den Gründungsvätern seit der Montanunion und allen weiteren Stu-fen als langfristiges Ziel durchaus gesehen, wurde auf Grund der politischen Strukturen, von Beginn an bis zur Union als Lippenbekennt-nis und wünschenswert, allerdings realpolitisch kaum und zögerlich, mutlos und unter dem Druck des Aufrechterhaltens nationaler Ober-hoheit über Streitkräfte immer wieder hinaus-geschoben. Stäbe und gemeinschaftliche Zen-tren ja – langfristiges einheitliches Denken und Realisieren bei Rüstung, Ausbildung, Organisa-tion und Führung jedoch niemals ernsthaft 
Boote, amphibische Angriffsschiffe und eine dazu verhältnismäßig passende, dreistellige Zahl von 
ÜďerǁasserkriegssĐhiffeŶ.͞ 
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überlegt, geschweige denn real in Marsch ge-setzt. Diese Situation betraf und betrifft natür-lich auch die maritime Komponente. Unter dem Schutzschirm der Vereinigten Staaten ließ es sich relativ und absolut sicher leben und die notwendigen Strukturänderungen wurden und werden immer wieder verschoben. Ein durch-aus seriöser Ansatz des Vereinigten Königreichs und Frankreichs, in den Jahren 2004/2005 den Bau neuer RN-Träger und des zweiten FN-Trägers gemeinsam zu konzipieren und durch-zuführen, somit die Basis einer Europäi-schen/Unions-Projektionskraft zu schaffen, scheiterten an den üblichen nationalen Vorbe-halten – nationale Stäbe, Rüstungskonzerne, Gewerkschaften und politische Kräften brach-ten das Projekt bereits im ersten konstruktiven Ansatz zum Scheitern. Heute, 13 Jahre später, der Start des BREXIT und somit das Ausschei-den des Vereinigten Königreiches aus allen Uni-onsstrukturen eine Realität, bleibt nur mehr Frankreich mit der FN als Basis für maritim-si-cherheitspolitisches Vorwärtsgehen der Union auf diesem Niveau übrig. Und Frankreich hat derzeit und absehbar mit großen inneren und wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Ob die neue politische Situation und die Lippenbe-kenntnisse des neuen französischen Präsiden-ten hier ausreichen werden?     BEURTEILUNG DER LAGE – WO 
„ANLEHNEN͞? Die Wahl von Donald Trump zum 45. Prä-sident der Vereinigten Staaten und der BREXIT-Entschluss des Vereinigten Königreiches haben die sicherheitspolitische Situation Europas und vor allem die Europäische Union de facto gleichzeitig vor noch ungleich schwierigere Zu-kunftsaussichten gestellt. Die Aussagen des neuen Präsidenten zur zukünftigen Rolle der Vereinigten Staaten im Bereich der globalen Si-cherheit, des Verhältnisses zu den Verbünde-ten Staaten und deren Beitrag zu gemeinsamen Sicherheitsanstrengungen haben vor allem bei                                                            23 offshore-balancing; Es handelt sich um ein zum Realismus gehörendes strategisches Konzept der In-ternationalen Beziehungen. Die Strategie besteht in der Nutzung bevorzugter regionaler Kräfte, um 

den europäischen Nationalstaaten und den si-cherheitspolitischen Trägern bzw. Gruppierun-gen gleicher Interessen innerhalb der Union 
alle AlarŵzeiĐheŶ auf „Rot͞ gesetzt – bedauer-licher Weise aber nur für kurze Zeit, eine Schrecksekunde also. Schon heute ist wieder der sicherheitspolitische Schlendrian zurückge-kehrt, das übliche Negieren, Taktieren und Ver-schieben der uralten Frage nach zeitgerechter Vorsorge bei sicherheitspolitischen Planungen und deren operativer Umsetzung eingekehrt. Die jetzige Lesart dieser Probleme:  Das Vereinigte Königreich nach dem BREXIT: es soll und wird sich weiter sicherheits-politisch auf Europäischer Ebene engagieren. Die Drohung des amerikanischen Präsidenten, das überproportionale militärisch-opera-tive(=kostenmäßige) Engagement der Vereinig-ten Staaten (alleine und im Rahmen der NATO) vom paktierten Umsetzten der 2%-Budgetaus-gaben für nationale Sicherheit jedes NATO-Partnerstaates abhängig zu machen: wird si-cher nicht so umgesetzt werden. Die deutsche Sicht: wir dürfen und wollen keine Führungs-rolle in Europa/der Union spielen, das sollen Andere übernehmen; Konsens mit Russland 
ǀor eigeŶer oder VeraŶtǁortuŶg iŵ BüŶdŶis … usw. usw. Betrachten wir nun kurz-analytisch die Sichtweisen/möglichen Beurteilungen der Hauptakteure zum Thema. Das Vereinigte Königreich ist sicherheits-politisch seit dem beginnenden Verfall des Em-pire nach dem 1. Weltkrieg auf eine unge-schriebene, aber bedingungslos und interes-senverständlich ausgerichtete Allianz mit den Vereinigten Staaten konzentriert. Die nationa-len britischen Interessen werden immer vor kontinentalen oder bilateral-europäischen ran-gieren. Geografische Lage (!), Ausrüstung, Denkweise und historische Erfahrung als wäh-rend Jahrhunderten erfolgreich agierender offshore-balancer23 lassen keine Zweifel an die-(über Seegrenzen hinweg) aufsteigende oder beste-hende gegnerische Mächte zu kontrollieren oder durch entsprechende Partnerschaften dem Mäch-
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ser OrieŶtieruŶg. Die ŵaritiŵe „AufgaďeŶtei-
luŶg͞ iŵ BüŶdŶis ŵit deŶ Vereinigten Staaten (formal NATO) oder ungeschrieben informell-bilateral zwischen Weißem Haus und Downing Street und nachfolgend USN und RN zeigen ne-ben den traditionell starken Bindungen (rüs-tungstechnisch, inter-essensmäßig) große Vor-teile und sinnvolle Ergänzungen. So ist die bri-tische Nukleare Abschreckung trotz eigener Atom-U-Boote an die amerikanische Trident ICBM24 gebunden, die RN hat sich bei den Trä-gerflugzeugen der QEC für den amerikanischen JSF25 F-35B entschieden, ebenso die Royal-Force (RAF). Während die beiden QEC-Träger (2=1) hervor-ragend den nördlichen Atlanti-keingang und die Abzweigungen in und aus dem Baltischen Meer überwachen können, bliebe die Kapazität der USN auf die beiden an-deren, maritim sensiblen theaters,26 kon-zentriert: den Indische Ozean (mit dem Arabi-schen Meer und dem Persischen Golf) sowie den östliche Pazifik und den Übergang zum In-dischen Ozean. Frankreich bleibt nach dem BREXIT die ein-zige maritime Klasse III-Macht der Europäi-schen Union. Es hat (wie das Vereinigte Kö-nigteich auch) keinerlei Absicht oder den Wunsch nach einer Vergemeinschaftung seiner militärischen Machtmittel, vor allem der nukle-aren Abschreckung. Im Gegenteil – Frankreich hat Signale an das Vereinigte Königreich ausge-sendet, selbst nach dem BREXIT sicherheitspo-litisch eng und vertraulich zusammenzuarbei-ten. Eine Einordnung dieser Denkweise in Be-zug auf eine sich auch politisch weiterentwi-                                                           tigsten gegenüber entgegenzutreten. Eine Strate-gie, die das Vereinigte Königreich schon sehr früh-zeitig in seiner Geschichte (Königreich England, ab dem 12./13. Jahrhundert) gegenüber den kontinen-taleuropäischen Mächten (meist) sehr erfolgreich eingesetzt hat. 24 ICBM: intercontinental ballistic missile; Interkon-tinentalraketen mit atomaren Sprengköpfen, die auch unter Wasser (Atom-U-Boote) abgeschossen werden können.  25 JSF: joint strike fighter; die Familie der amerikani-schen Jagdflugzeuge der 5. Generation.  Die F-35 ist ein Mehrzweckkampfflugzeug mit Stealth-Techno-

ckelnde Europäische Union und eine er-wünschte, allerdings in weiter Ferne liegende Verteidigungs-gemeinschaft ist völlig undurch-sichtig und unklar. Es muss für Frankreich, wie auch das VK und Deutschland zunächst nach wie vor das nationale Interesse in den Vorder-grund gestellt werden. Wenn der neue franzö-sische Präsident von Vergemeinschaftung spricht, dann meint er dezidiert die wirtschaft-liche Ebene, nicht – vielleicht später? – die si-cherheitspolitische. Und so bleibt Frankreich mit der Bürde seiner nationalen Sicherheit und einer Rolle in der EU belastet die, siehe oben, sich schon vom BREXIT-Schock gelöst hat und bei gleichbleibender oder gar vorsichtig-positi-ver Sicherheitslage heute kaum mehr an die ersten, ängstlichen Überlegungen beim Amts-antritt des amerikanischen Präsidenten für Si-cherheit und mehr Zusammenarbeit denkt. Es muss zudem festgehalten werden, dass auch die nicht unerhebliche Frage der nuklearen Si-cherheit der Union – ohŶe BREXIT ŵit zǁei „eu-
ropäisĐheŶ͞ AtoŵŵäĐhteŶ ;VK uŶd FͿ, heute nur mehr eine Atommacht (F) – neu zu bewer-ten sein wird. Auch hier kommen natürlich die Vereinigte Staaten ins Spiel, allerdings hat der neue Präsident auch bei dieser Frage, haben anerkannte Politikwissenschaftler der USA klare Vorstellungen der eigenen Verantwor-tung der Partnerstaaten und gehen keineswegs mehr von einem automatischen, globalen logie. Den JSF wird es in drei verschiedenen Varian-ten geben, die auf die Bedürfnisse der jeweiligen Einsatzart abgestimmt sind:  F-35A: Ein konventionell startendes und landendes Flugzeug (CTOL)  F-35B: Ein Kurzstartflugzeug mit Senkrecht-landekapazität (STOVL)  F-35C: Eine trägergestützte Variante für die US Navy, das U.S. Marine Corps und RAF/RN mit größeren Tragflächen, beiklappbaren Tragflä-chenenden, verstärktem Fahrwerk sowie Fangha-ken.  26 theater; im angelsächsischen Sprachgebrauch ein großer Operationsraum. 
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Schutzschirm rein amerikanischer Provenienz aus.27  Eine entscheidende Frage in dieser Ana-lyse bleibt die Haltung/die Absichten Deutsch-lands bezüglich seiner eigenen und der europä-ischen Sicherheit. Es ist psychologisch, wenn auch nur mehr schwer verständlich, dass man aus deutscher Sicht, primär mit der jüngeren Vergangenheit argumentierend, keine füh-rende Verantwortung und essentiellen Schritte in Richtung politischer Union der EU überneh-men möchte. Diese politische Union wäre die unabdingbare Grundlage einer realen Verteidi-gungsunion mit europäischen Kräften, unter europäischem Kommando. Bleibt dies – aus welchen Gründen immer – aus, so kann es bes-                                                           27  Zwei politikwissenschaftliche Denkschulen stehen sich in den Vereinigten Staaten bezüglich der amerikanischen Sicherheitspolitik gegenüber: offs-hore-balancing und forward-deployment. Erstere argumentiert, dass, basierend auf der überwältigen-den amerikanischen Militärmacht die Vereinigten Staaten aus sicheren Grenzen, und mit durchaus starken militärischen Mitteln, die eigene Sicherheit absolut aufrechterhalten und auf das kostspielige Stützpunktsystem und vorgelagerte Stationierun-gen (forward deployment) in alle Teile der Welt 
tenfalls den jetzigen Status von Absichtserklä-rungen und Stäben, kleineren multinationalen EU-Operationen aber keine wie immer operativ einsetzbaren europäischen Kräfte geben. Da-mit fällt eine gemeinsame Außen- und Sicher-heitspolitik, damit bleibt das europäische Schicksal auf eben 27 nationale EU-Staaten und die restlichen Staaten außerhalb der Union be-schränkt – ein wirtschaftlicher Riese, viele poli-tische Zwerge. Ob dies eine ernsthafte Option für die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts dar-stellt, muss nicht nur bezweifelt werden, es er-scheint als unmöglich. Klar ist allerdings auch, dass der Weg der politischen Einigung ohne massive deutsche Beteiligung – politisch, wirt-schaftlich, technologisch – nicht gegangen wer-den kann. Wie diesen Widerspruch auflösen?  
(USN vor allem) verzichtet werden könnte. Dies be-dingt allerdings ihrer Ansicht nach, dass die Verbün-deten der USA viel mehr für ihre eigne Sicherheit tun müssten und nicht mehr automatisch in jeder Hinsicht, auch nuklear, auf militärischen amerikani-schen Schutz zählen können. Die forward-deployer argumentieren, dass die Sicherheit der USA nur un-ter vorgelagerter Präsenz rechtzeitig und dauerhaft, auch im Sinne der (konventionellen und nuklearen) Abschreckung, gewährleistet werden kann. 
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Am Beispiel der militärischen/maritimen Sicherheitskomponente ließe sich ein Szenario andenken vorausgesetzt, dass in Deutschland und in den anderen sicherheitspolitisch bedeu-tenden Staaten der Union Führungskräfte an der Macht wären, die eine solche Aufgabe se-hen, als wichtig erachten und ohne Rücksicht auf althergebrachte Vorurteile, Ängste, Befind-lichkeiten und fadenscheinige Argumente be-ginnen und umsetzen. Aller Welt wird seitens der Union – zu Recht – schrittweises Vorgehen 
auf ǀersĐhiedeŶsteŶ GeďieteŶ als der „europä-
isĐhe IŶtegratioŶsǁeg͞ erklärt uŶd arguŵeŶ-tiert: die Währungsunion, der Schengen Raum 
– durchaus achtbare Beispiele eines schrittwei-sen Vorangehens der jeweiligen Koalition der Willigen. Warum dies auf sicherheitspolitischer Ebene nicht möglich sein sollte, bleibt ein Rät-sel. Eine auf einem ersten Schritt politischer Ei-nigung basierende Verteidigungsunion Frank-reich-Deutschland-Polen, wenn seitens der Be-nelux-Staaten und anderer williger EU-Partner Interesse an Beteiligung und Pflichtenteilung bestünde auch mit diesen, könnte einen An-fang bilden. Und Frankreich und Deutschland könnten auf dem maritimen Sektor durchaus eine Kraft zur Sicherung des für Europa so sen-siblen Mittelmeerraumes bilden! Dieser Mosa-ikstein ließe sich nahtlos mit dem vorerwähn-ten Partnerschaftskonzept VK/US verknüpfen und wäre seitens der EU ein realer Beitrag, vo-rausgesetzt Frankreich und Deutschland gehen diesen Weg. Und diesem Angebot würden sich die Partner USA und VK sicher nicht verweigern 
– wäre doch Europa (die Union) Partner mit ei-nem angemessenen Beitrag, nicht nur Nutznie-ßer.

EIN SCHLUSSGEDANKE Ein Blick in die Geschichte kann/soll diese Überlegungen abrunden. Nach den erfolgrei-chen Perserkriegen stand die hellenistische Welt vor der Frage, wie sie derartigen Bedro-hungen zukünftig im Voraus begegnen könnte. Ziel war die Fähigkeit zu entwickeln, den Raum der Ägäis mit den griechisch besiedelten Inseln und die Randzonen von zukünftigen Vorstößen der Perser freizuhalten und die Handelswege zu sichern. Unter der Führung des mächtigsten griechischen Stadtstaats Athen, einer See-macht, wurde 447/48 B.C. der Attische See-bund gegründet. Die Machtposition Athens bei Organisation und Führung wurde im Zuge der innergesellschaftlichen demokratischen Umge-staltung ausgebaut und schließlich umfassend. Die ursprüngliche griechische Originalbezeich-nung lautete: 
οἱ Ἀθηʆαῖοι καὶ οἱ σύʅʅαχοι  (Die Athener und ihre Alliierten)  
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PIRATERIEBEKÄMPFUNG IN DER STRAßE VON MALAKKA –  ERFOLGREICHE KOOPERATION ZWISCHEN DEN ANRAINERSTAATEN? Dipl.-Pol. Anja Menzel, Universität Greifswald  1. Einleitung Im Jahr 2015 fanden weltweit über die Hälfte aller Piratenangriffe in den Territorialge-wässern Indonesiens, Malaysias und Singapurs, den Anrainerstaaten der Straße von Malakka, statt (ICC IMB 2015: 5). Dessen ungeachtet nahm im Zuge des abrupten Rückgangs von Überfallen vor der Küste Somalias auch die öf-fentliche Aufmerksamkeit für Piraterie in Süd-ostasien ab. Nichtsdestoweniger sind die jüngs-ten Vorfälle in der Region, vor allem in der Straße von Malakka sowie der Sulu- und Cele-bessee, schwerwiegend: So kamen bei Angrif-fen im Februar 2017 vor den Philippinen zwei Seeleute ums Leben (ReCAAP 2017a: 18). Dies unterstreicht die fortwährende Ernsthaftigkeit der Lage und zeigt, wie wichtig es für Wissen-schaftlerInnen und MarinestrategInnen ist, sich weiterhin mit Piraterie und deren effektiver Be-kämpfung zu beschäftigen. Die akademische Aufmerksamkeit sollte in besonderem Maße der Straße von Malakka gel-ten, der aufgrund ihrer exponierten Lage als eine der wichtigsten Seehandelsstraßen der Welt eine zentrale Bedeutung zukommt. Als Antwort auf die seit über zwei Jahrzehnten konstant hohen Überfallszahlen in der Straße von Malakka haben sich mehrere regionale und internationale Governance-Strukturen zur Be-                                                           28 Im internationalen Seerecht bezeichnet der Be-griff Piraterie illegale Aktivitäten auf hoher See, die zu eigennützigen Zwecken von der Besatzung oder den Passagieren eines Privatschiffs gegen ein ande-res Schiff, Personen auf diesem Schiff oder den Be-sitz an Bord ausgeübt werden (United Nations 1982: Art. 101). Dies ist rechtlich klar abzutrennen 
kämpfung von Piraterie in Südostasien heraus-gebildet, die vielfach als erfolgreich angesehen werden (Ho 2009: 432). Mit Ausnahme des Jah-res 2016 ist die Anzahl der Überfälle in den letz-ten Jahren jedoch nicht deutlich zurückgegan-gen. Dies wirft die Frage auf, wie effektiv die zwischenstaatliche Kooperation zwischen den Anrainerstaaten tatsächlich ist. Um dieser Frage nachzugehen, werden im Folgenden zwei Kooperationsmechanismen, die Malacca Straits Patrols (MSP) und das Regi-onal Cooperation Agreement on Piracy and Ar-med Robbery against Ships in Asia (ReCAAP), evaluiert. Nach einem allgemeinen Überblick über Piraterie in der Straße von Malakka und deren geostrategischem Kontext werden die Kooperationsarrangements von MSP und Re-CAAP erläutert und kritisch auf ihren Erfolg hin geprüft. Darauf aufbauend wird die nähere Zu-kunft der Kooperationsmechanismen skizziert, während abschließend einzelne Handlungsop-tionen für eine effektivere Pirateriebekämp-fung in der Region diskutiert werden. Insbeson-dere wird dabei auf die Durchführung von ko-ordinierten Patrouillen durch die Anrainerstaa-ten sowie die mangelnden Überwachungska-pazitäten Indonesiens bei der Bekämpfung von maritimer Kriminalität eingegangen. 2. Piraterie28 in der Straße von Malakka Die Geschichte der Piraterie in der Straße von Malakka reicht zurück bis in das 14. Jahr-hundert, als der Seehandel zwischen China und Indien florierte und die Seeräuberei damit ein lukratives Geschäft bot (Kraska 2011: 16). Die Anreizstruktur für Piraten hat sich bis heute nicht verändert: Die Straße von Malakka ver-bindet den Indischen Ozean mit dem Südchine-sischen Meer und ist eine der weltweit wich-tigsten Seehandelsstraßen. Ab 1997 stieg die von kriminellen Aktivitäten gegen Schiffe, die in Territorialgewässern stattfinden. Diese Vorfälle werden als armed robbery against ships bezeichnet (IMO 2009: 4). Wenn im Folgenden von Piraterie die Rede ist, sind damit sowohl Piratenangriffe als auch bewaffneter Raubüberfall von Schiffen ge-meint. 
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Zahl der gemeldeten Piratenangriffe in der Re-gion substantiell an, da ein Zuverdienst durch maritime Kriminalität im Zuge der asiatischen Wirtschaftskrise attraktiver wurde (Dela Pena 2009: 3). Seither führt Südostasien wiederholt die Liste der Regionen mit den gefährlichsten Gewässern der Welt an (ICC IMB 2015: 5). Die geografischen Gegebenheiten der Straße von Malakka machen deutlich, wieso eine Zusammenarbeit zwischen Indonesien, Malaysia und Singapur für die Eindämmung von Piraterie erforderlich ist. Die Territorialge-wässer der Anrainerstaaten sind durch Tau-sende kleine Inseln gekennzeichnet, was Pat-rouillen erschwert und Piraten zahllose Rück-zugsmöglichkeiten bietet (Bernard 2015: 201). Hinzu kommt, dass die Straße von Malakka an der schmalsten Stelle nur 2,8 Kilometer breit ist, sich in der Region aber gleichzeitig drei un-terschiedliche Territorialgebiete treffen. Da Pi-raten mobil sind und über maritime Staatsgren-zen hinweg agieren (Murphy 2007: 177), ist eine Kooperation zwischen den Anliegerstaa-ten unerlässlich, um eine erfolgreiche Verfol-gung von Piraten zu gewährleisten. Zusätzlich erhöht die Bedeutung der Straße von Malakka als Nadelöhr des internati-onalen Seehandels den Druck auf die Anrainer-staaten, die Zahl der Piratenangriffe einzudäm-men und die Sicherheitslage in der Region zu verbessern. 2005 erklärte das Joint War Com-mittee der LloǇd͛s Market AssoĐiatioŶ die Straße von Malakka sogar zu kriegsgefährde-tem Gebiet, was zur Folge hatte, dass die Ver-sicherungssummen der Reedereien stark an-stiegen (Kraska 2011: 43). Auf Drängen großer Handelsnationen wie den USA, China oder Ja-pan erklärten Indonesien, Malaysia und Singa-pur seitdem wiederholt ihre Bereitschaft zu zwischenstaatlicher Kooperation (Ministry of Foreign Affairs Singapore 2005). 3. Regionale und internationale Koopera-tionsmechanismen Die Malacca Straits Patrols (MSP) stellen die umfangreichste regionale Kooperation zur Bekämpfung von Piraterie zwischen Indone-sien, Malaysia und Singapur dar. Infolge des 

steigenden internationalen Drucks riefen die Anrainerstaaten im Jahr 2004 zunächst das tri-laterale MALSINDO-Abkommen ins Leben, um eine dauerhafte militärische Präsenz in den Ge-wässern der Region zu gewährleisten. Hinzu kam 2005 das Eyes in the Sky Program, eine ge-meinsam abgestimmte Luftraumüberwachung in der Straße von Malakka, die die Anrainer-staaten zusammen mit Thailand durchführen. Seit 2006 gibt es ein gemeinsames Information Sharing Center, und 2007 wurden gemeinsame Standardabläufe formalisiert (IMO 2007). Die Patrouillen werden aufgrund von Bedenken der Staaten bezüglich ihrer territorialen Integ-rität allerdings nicht gemeinsam durchgeführt, sondern nur durch die drei Staaten koordiniert. Grenzübertritte bedürfen einer vorherigen bi-lateralen Vereinbarung (Storey 2009: 41). 2008 trat Thailand den Marinepatrouillen bei, und die Kooperationsmaßnahmen wurden unter dem neuen Namen MSP zusammengebracht. ReCAAP, ein internationales Pirateriebe-kämpfungsabkommen für Südostasien, wurde 2003 durch Japan initiiert und trat schließlich 2006 in Kraft. Das Ziel des Abkommens ist es, zwischenstaatliche Kooperation zur Piraterie-bekämpfung zu fördern. Dies soll vor allem durch zwei Maßnahmenbündel erreicht wer-den: Zum einen sollen die Kapazitäten der Mit-gliedsstaaten gestärkt, zum anderen der Infor-mationsaustausch zwischen den Mitgliedern und der Schifffahrtsindustrie gefördert wer-den, wofür ein Information Sharing Centre in Singapur eingerichtet wurde (ReCAAP 2017b). Die Mitgliedsstaaten verpflichten sich, effek-tive Maßnahmen zur Bekämpfung von Piraterie in ihren Territorialgewässern zu ergreifen. Re-CAAP ist völkerrechtlich bindend und steht al-len interessierten Staaten offen. Bisher sind 20 Staaten beigetreten, darunter 13 Staaten aus Südostasien genauso wie Großbritannien, Nor-wegen, Dänemark, China, die USA, Australien und Japan. Obwohl Indonesien und Malaysia die beiden am stärksten von Piraterie betroffe-nen Staaten Südostasiens sind, sind sie trotz Beteiligung an den ursprünglichen Verhandlun-gen als einzige Staaten der Region nicht Mit-glied 
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4. Erfolg der Kooperationsmechanismen Wie effektiv sind die genannten Gover-nance-Strukturen tatsächlich für die Bekämp-fung von Piraterie in der Straße von Malakka und den Territorialgewässern der Anrainer-staaten? Die MSP und ReCAAP wurden als Ant-wort auf die fortwährend hohe Rate maritimer Kriminalität in der Region geschaffen und kön-nen daher als erfolgreich angesehen werden, wenn seit ihrer Etablierung die Zahl der Pirate-rieangriffe zurückgegangen ist. In der Literatur werden beide Kooperationsmechanismen im-mer wieder als erfolgreiche Maßnahmen be-zeichnet (Kraska 2011: 146). Die Statistiken der letzten Jahre können dies allerdings nur be-dingt bestätigen.29 Zunächst sank die Zahl der Überfälle in den Gewässern Indonesiens, Ma-laysias und Singapurs von fast 150 im Jahr 2004 kontinuierlich auf 41 im Jahr 2009 (ICC IMB 2009: 5). Dieser Rückgang bestätigt den vo-rübergehenden Erfolg der koordinierten Pat-rouillen der Anrainerstaaten, jedoch spielten dabei sicherlich auch der verheerende Tsunami 2004, die globale Wirtschaftskrise ab 2007 und der verstärkte Einsatz privater Sicherheitsfir-men auf Schiffen eine nicht zu vernachlässi-gende Rolle (Liss 2012: 51). Ab 2010 nahmen die Piraterievorfälle al-lerdings wieder stark zu. Während die Zahlen für Malaysia und Singapur sowie die Straße von Malakka weitgehend konstant blieben, weist Indonesien in den Jahren von 2013 bis 2015 je-weils über 100 Angriffe in seinen Territorialge-wässern auf. Nur das Jahr 2016 bildet eine Aus-nahme: Die Zahlen haben sich für alle drei Staa-ten nahezu halbiert, trotzdem wurden insge-samt 48 Angriffe gemeldet (ICC IMB 2016: 7). Ob dieser Trend von Dauer sein wird, bleibt ab-zuwarten, die Zahlen aus dem ersten Quartal 2017 lassen noch keine Rückschlüsse über ei-nen längerfristigen Trend zu (ReCAAP 2017a: 3). Zunächst lässt sich jedoch festhalten, dass die bestehenden Kooperationsmechanismen                                                            29 Die Zahlen beziehen sich auf die Zusammenstel-lung der tatsächlich gemeldeten Vorfälle durch das International Maritime Bureau und ReCAAP. Es ist 
über die letzten zehn Jahre hinweg nicht zu ei-ner konstanten Reduktion von Piratenangriffen in der Region geführt haben. Welche Gründe schwächen die Effektivität der vorhandenen Governance-Strukturen? Die Nicht-Mitgliedschaft von Indonesien und Malaysia wird immer wieder als Grund an-geführt, der den Einfluss von ReCAAP bei der Bekämpfung von Piraterie in der Region min-dert (Hribernik 2013: 11). Während Singapur, dessen Wirtschaft in besonderem Maße auf in-ternationalen Seehandel angewiesen ist, inter-nationale Kooperation zur Pirateriebekämp-fung willkommen heißt, lehnen Indonesien und Malaysia eine Ratifizierung ReCAAPs ab. Dies ist vor allem auf die Sorge um ihre nationale Souveränität zurückzuführen: Beide Staaten betonen immer wieder, dass internationale und regionale Kooperation die territoriale In-tegrität der betroffenen Staaten in keiner Weise verletzen dürfe (United Nations 2012: 18). Da Indonesien und Malaysia dem Einfluss externer Mächte in der Region ablehnend ge-genüberstehen, ist der Beitritt zu ReCAAP, das allen interessierten Staaten offen steht, für beide Staaten problematisch (Lee/McGahan 2015: 539) Die Nicht-Ratifizierung ReCAAPs durch In-donesien und Malaysia muss jedoch nicht zwin-genderweise problematische Konsequenzen für effektive Pirateriebekämpfung in der Re-gion haben. ReCAAP dient vor allem der Infor-mationssammlung und -bereitstellung, zu der Indonesien und Malaysia als Nichtmitglieder, wenn auch begrenzt, beitragen (ReCAAP 2012: 12). Das Abkommen sieht darüber hinaus keine starke operationale Rolle der Mitgliedsstaaten vor. Hier kommen konkretere Kooperations-strukturen wie die MSP ins Spiel, die die opera-tionale Schwäche ReCAAPs ausgleichen und eine flächendeckende Kontrolle der Gewässer der Anrainerstaaten gewährleisten könnten. davon auszugehen, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt (Coggins 2012: 2). 
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Die zentrale Schwäche der MSP liegt je-doch in der Ausführung der Patrouillen. Da na-hezu alle Überfälle in den Territorialgewässern eines der drei Anrainerstaaten stattfinden, be-inhaltet die effektive Verfolgung von Piraten in den meisten Fällen eine Grenzüberschreitung seitens der nationalen Einsatzkräfte. Aufgrund der genannten Souveränitätsbedenken, die durch die Tatsache verstärkt werden, dass alle drei Anrainerstaaten der Straße von Malakka ungelöste Grenzkonflikte an Land und auf See miteinander haben (Bernard 2015: 205), ge-staltet sich die Kooperation in der Realität schwierig. So sind die Befugnisse der Grenz-überquerung sowohl bei koordinierten Marine-operationen als auch bei der Luftraumüberwa-chung eingeschränkt (Beckman 2013: 20). Die Kooperation durch die MSP ist darüber hinaus nur auf die Straße von Malakka beschränkt, ob-wohl die meisten der gemeldeten Vorfälle in in-donesischen Gewässern in den letzten Jahren außerhalb der Straße in der Sulu- bzw. Celebes-see stattgefunden haben. Gleichzeitig kommt Indonesien als dem am stärksten von Piraterie betroffenen Staat eine besondere Rolle im Kampf gegen Piraterie zu. Zum einen wird dem Inselstaat immer wie-der vorgeworfen, sich nicht ausreichend an multilateralen Bekämpfungsmaßnahmen zu beteiligen. Die Mehrheit der Piratenangriffe, so vermuten Beobachter, wird von indonesischen Staatsangehörigen verübt (Beckman 2013: 28), weswegen Indonesien mangelndes Interesse an einer effektiven Verfolgung von Piraten un-terstellt wird. Zum anderen sind die Kapazitä-ten Indonesiens im Kampf gegen Piraten be-grenzt. Mit einem Staatsgebiet, das aus über 17.500 Inseln besteht, und einer schlechten fi-nanziellen Ausstattung ist es für die indonesi-sche Küstenwache nahezu unmöglich, die Ge-samtheit der Gewässer effektiv zu patrouillie-ren (Simon 2011: 31) – auch dies ist ein Grund, wieso Indonesien trotz multilateraler Koopera-tion sein Piraterieproblem nur unzureichend in den Griff bekommt. 5. Die Zukunft zwischenstaatlicher Ko-operation 
Obwohl Indonesien und Malaysia in geringem Umfang mit ReCAAP kooperieren und ausge-wählte Informationen mit den ReCAAP-Mit-gliedsstaaten teilen (ReCAAP 2012: 12), ist in Anbetracht der Sorge um ihre territoriale Sou-veränität und der Angst vor externer Einmi-schung mittelfristig kein Beitritt der beiden Staaten zu ReCAAP zu erwarten. Da ReCAAP keine starke operationale Rolle zukommt, er-scheint dies für konkrete Einsätze weniger problematisch. Dennoch ist der Einfluss von Re-CAAP in Südostasien nicht zu unterschätzen, da das Abkommen die Bedeutung von zwischen-staatlicher Kooperation und Informationsbe-reitstellung im Kampf gegen Piraterie unter-streicht. Eine Ratifizierung durch Indonesien und Malaysia würde somit die Legitimität Re-CAAPs als zentrales Piraterieabkommen in Süd-ostasien stärken. Da Indonesien und Malaysia sich dennoch einer umfassenden internationalen Koopera-tion verweigern, sind regional begrenzte multi-laterale Mechanismen wie die MSP erfolgsver-sprechender. Der Erfolg der verschiedenen Maßnahmen der MSP könnte jedoch erhöht werden, wenn die Patrouillen nicht nur koordi-niert, sondern gemeinsam durchgeführt wür-den, was eine engere Zusammenarbeit der na-tionalen Vollzugsbehörden notwendig machen würde (Murphy 2007: 177). Obwohl dies für die Straße von Malakka aufgrund von Souveräni-tätsbedenken im Moment nicht zu erwarten ist, gibt es doch neuere Entwicklungen, die auf ein Umdenken Indonesiens und Malaysias hin-deuten. So wurde im Jahr 2016 bekannt gege-ben, dass beide Staaten zusammen mit den Philippinen eine trilaterale Kooperation zur Ab-wehr maritimer Kriminalität in der Sulusee ein-gehen werden. Diese Kooperation soll Medien-berichten zufolge gemeinsam und nicht nur ko-ordiniert durchgeführt werden (Parameswaran 2016). Die Verabschiedung der Kooperations-vereinbarung ist jedoch erst für Mai 2017 vor-gesehen (J. Chan 2017). Eine gemeinsame Durchführung der Patrouillen wäre auch in der Straße von Malakka wünschenswert, um die Ef-fektivität der MSP zu erhöhen. 
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Bei allen bisherigen und zukünftigen zwi-schenstaatlichen Kooperationsmechanismen kommt der Förderung staatlicher Kapazitäten im Falle Indonesiens eine besondere Bedeu-tung zu. Die kürzliche Neuanschaffung zweier Schnellboote zum Einsatz in der Straße von Ma-lakka kann über den maroden Zustand der Küs-tenwache und die Unterfinanzierung der Ma-rine nicht hinwegtäuschen (F. Chan 2017). Um Piraterie in ihren Gewässern erfolgreich ein-dämmen zu können, muss die indonesische Küstenwache umfassend modernisiert werden. Abschließend ist festzuhalten, dass das Problem der Piraterie nicht nur in der Straße von Malakka, sondern auch im gesamten süd- ostasiatischen Raum eine fortwährende Her-ausforderung für maritime Sicherheit darstellt, wie die jüngsten schweren Vorfälle in der Re-gion zeigen. Gerade im Kontext der zunehmen-den militärischen Präsenz Chinas in Süd-ostasien ist eine kohärente Position der Anrai-nerstaaten bezüglich ihrer territorialen Souve-ränität unerlässlich, um eine effektive Zusam-menarbeit zur Bekämpfung maritimer Krimina-lität zu gewährleisten. Auch wenn die öffentli-che Aufmerksamkeit für Piraterie schwindet, tun AkademikerInnen und MarineexpertInnen gut daran, die Chancen für zwischenstaatliche Kooperation in dieser von geostrategischen Herausforderungen geprägten Region auszulo-ten und zu analysieren.  
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IST DAS NOCH GERECHT ODER KANN DAS WEG?  
– ZUR RELEVANZ DES NEUTRALITÄTSRECHTS Dr. iur. Oliver Daum, Rechtswissenschaftler I. Einleitung Wenn die Deutsche Marine im Rahmen ei-ner NATO-Mission zur Bekämpfung der Pirate-rie eingesetzt werden soll, werden im Vorfeld des Einsatzes rules of engagment (RoE) formu-liert. In den RoE werden bestimmte Szenarien beschrieben, mit denen die Einheiten und Sol-daten erfahrungs- oder erwartungsgemäß während ihres Einsatzes konfrontiert werden. Sollte ein solchermaßen antizipiertes Szenario eintreten, geben die RoE die passenden Verhal-tensregeln vor. Nach den RoE des International Institute of Humanitarian Law, eine Art Muster-RoE für Staaten und Allianzen, soll bspw. ein Soldat einen Warnschuss abgeben, bevor er aus Gründen der Selbstverteidigung das Feuer eröffnet; dies gilt selbstverständlich nur, so-weit die näheren Umstände es erlauben (IIHL 2009: S. 72).  In den RoE kommen die Interessen ver-schiedener Akteure zusammen. Sie sind die ge-meinsame Arbeit von Militär, Politik und Recht. Die Aufgabe des Juristen ist es darauf hinzuwei-sen, dass und wenn die Verhaltensregeln gegen staatliches (deutsches) Recht oder das Völker-recht verstoßen könnten. Dabei treten neben Fragen des Selbstverteidigungsrechts der ein-zelnen Soldaten oder der rechtmäßigen Be-handlung von der Piraterie verdächtigen Perso-nen auch Fragen zum Recht der Neutralität auf. Es soll hier bereits erwähnt werden, dass dieser Beitrag nicht von der sog. politischen Neutralität handelt, die bspw. der Schweiz zu-gedacht wird. Vielmehr ist die Haltung bzw. Entscheidung eines Staates gemeint, sich nicht an einem fremden bewaffneten Konflikt zu be-teiligen. 

Dass das Rechtsregime der Neutralität auch in die Formulierung der RoE einfließt, er-scheint auf den ersten Blick wenig spektakulär. Dies mag sich jedoch in Anbetracht seines Al-ters ändern: Der letzte internationale Vertrag zum Neutralitätsrecht ist bereits vor über 100 Jahren, also noch vor dem Ersten Weltkrieg, ge-schlossen worden. Darüber hinaus besteht mit der Paris Deklaration von 1856 ein Vertrag, der bereits über 150 Jahre alt ist. In Hinblick auf den bewaffneten Konflikt zur See ist des Wei-teren das XIII. Haager Abkommen über Neutra-lität im Seekriege von 1907 oder auch die Lon-don Deklaration von 1909 zu nennen, wobei die London Deklaration als solche nie in Kraft getreten ist. Nicht zuletzt aufgrund seines Al-ters werfen Kritiker dem Recht der Neutralität vor, keine oder nur noch eine abgeschwächte Geltung zu haben (Lauterpacht 1953: S. 237; Doehring 1993: S. 197 ff.).  Dieser Beitrag befasst sich nachfolgend mit dem Begriff und Ursprung der Neutralität, um anschließend einen kursorischen Blick auf das traditionelle Neutralitätsrecht zu geben. Wie soeben benannt, zeichnet sich das traditi-onelle Neutralitätsrecht durch sein enormes Al-ter aus; das ist im Völkerrecht der Seekriegs-führung nicht ungewöhnlich. Das traditionelle Neutralitätsrecht ist Teil des modernen Neut-ralitätsrechts, welches das geltende Recht der Neutralität der heutigen Völkerrechtsordnung darstellt. Das Verhältnis von traditionellem und modernem Neutralitätsrecht wird daher eben-falls zu beleuchten sein. Auf dieser Grundlage wird abschließend der Frage nachgegangen, ob das Neutralitätsrecht noch Relevanz hat oder ob es aufgrund des Alters des traditionellen Neutralitätsrechts nicht mehr Bestandteil des Völkerrechts ist. II. Begriff und Ursprung des Neutralitäts-rechts Das Recht der Neutralität richtet sich an zwei Adressatengruppen. Zum einen gilt das Neutralitätsrecht für die konfliktführenden Parteien, für die geregelt wird, wie sie sich ge-genüber neutralen – also nicht am Konflikt be-teiligten – Staaten zu verhalten haben. Und 
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zum anderen beinhaltet das Rechtsregime Re-gelungen, die ein neutraler Staat gegenüber den Konfliktparteien zu beachten hat.  Das Neutralitätsrecht findet häufiger bei Seekriegen, oder wie es juristisch korrekt heißt, bei bewaffneten Konflikten auf See, Anwen-dung und weniger bei bewaffneten Konflikten auf dem Land. Das hat den folgenden Grund: Über 90% des weltweiten Transports von Wa-ren und Gütern wird über dem Seeweg abgewi-ckelt. Befindet sich eine Partei in einem bewaff-neten Konflikt mit einer anderen Konfliktpartei, könnte sie mehr denn je von bestehenden Han-delsbeziehungen abhängig sein. Die andere Konfliktpartei hat ein militärisches Interesse, die Versorgungslinien der Handelsbeziehungen so weit wie möglich zu stören, um die Konflikt-bemühungen und –fähigkeiten des Gegners zu reduzieren (Daum 2016: S. 8, 25). Greift eine Konfliktpartei auf die seewärtigen Versor-gungslinien des Gegners zu, dann werden hier-durch zwangsläufig auch die Rechte des neut-ralen Handelspartnerstaates betroffen. Die Weltmeere sind das größte Medium für den Transport von Waren und Güter, das zudem aufgrund der Freiheit der Hohen See al-len Staaten offenstehen. Gerade deshalb kommt es im bewaffneten Konflikt auf See ver-mehrt zum Spannungsverhältnis zwischen der intervenierenden Konfliktpartei und dem ledig-lich am Handel interessierten neutralen Staat. Das Recht der Neutralität nahm im 18. Jahrhundert erste konkrete Züge an. Kam es zu dieser Zeit zu einem Krieg, so war dies nicht nur eine Angelegenheit der beteiligten Kriegspar-teien. Vielmehr waren alle Staaten hiervon un-mittelbar betroffen, die mit einer der Kriegs-parteien weiterhin Seehandel o. ä. betrieben haben. Die Handelspartnerstaaten sahen sich also stets der latenten Gefahr ausgesetzt, dass Schiff und Ladung als Kriegsbeute durch die gegnerische Kriegspartei konfisziert wurden (Colombos 1963: S. 520). Dadurch entstanden freilich erhebliche wirtschaftliche Einbußen.  
Diesen schutzlosen Status gegenüber mili-tärisch starken (Seefahrer-)Nationen wollten viele Staaten nicht weiter hinnehmen. Daher entwickelte sich die Idee der Neutralität. Unter Russlands Initiative entstand im Jahre 1780 die Erste Bewaffnete Neutralität und im Jahre 1800 die Zweite Bewaffnete Neutralität. Ge-genstand der Bewaffneten Neutralität war es, jeweils mit anderen Staaten zu kooperieren, um die verwundbaren Handelsschiffe gemein-sam durch Kriegsschiffe zu geleiten. Es ent-stand das sichere Geleit. Eine Gefahr für die Handelsschiffe der damaligen Zeit ging insbe-sondere von der bedeutendsten Seemacht der Welt aus, Großbritannien, das die Weltmeere beherrschte. Durch die Bewaffnete Neutralität sollte Großbritannien abgeschreckt werden, die Handelsschiffe unbeteiligter Staaten anzu-gehen (Neff 2000: S. 62 ff.). Leider setzte sich die konsensbasierte Neutralität zu diesem Zeitpunkt im Ergebnis noch nicht durch, weil Russland und Großbri-tannien später paktierten. Aber die grundle-gende Idee der Neutralität war geboren: Eine Kriegspartei sollte nicht mehr willkürlich und ohne Anhaltspunkte der Unterstützung der gegnerischen Kriegspartei durch den neutralen Staat in dessen Seehandel eingreifen dürfen. III. Das traditionelle Neutralitätsrecht Im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstand ein Rechtsrahmen, den wir heute als das traditionelle Neutralitätsrecht bezeichnen können. Das Völkerrecht des Krieges war zu dieser Zeit von der Auffassung geprägt, dass ein 

souǀeräŶer Staat eiŶ „ReĐht zuŵ Kriege͞ haďe. Ein Staat bedurfte keines objektiv nachvollzieh-baren Grundes, um Krieg gegen einen anderen Staat oder eine Entität zu führen. Ein Staat war vielmehr frei darin, Krieg zu führen (Kolb 1997: S. 556). Als Gegenstück zum freien Kriegsführungsrecht der Staaten hatten die unbeteiligten Staaten ein Wahlrecht dahingehend, ob sie sich am Konflikt beteiligen wollten oder nicht. Ein Staat, der sich beteiligte, war Kriegspartei. Das 
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hatte zur Folge, dass er, einschließlich seiner Handelsschiffe, rechtmäßig zum Ziel militäri-scher Maßnahmen werden konnte. Beteiligte er sich hingegen nicht, wurde er offiziell neut-raler Staat mit dem Ergebnis, dass zwischen den Kriegsparteien und ihm das Neutralitäts-recht, und nicht das Kriegsrecht, galt.  Was die Zusammensetzung und die inhalt-liche Ausgestaltung des traditionellen Neutrali-tätsrechts angeht, so sind die oben genannten Vertragswerke der Pariser Erklärung von 1856, das XIII. Haager Abkommen von 1907 und die Londoner Erklärung von 1909 in Erinnerung zu rufen. Die Pariser Erklärung enthält lediglich vier Artikel. Ihr wesentlicher Beitrag war, dass hierdurch die Kaperei abgeschafft wurde und erste Regeln – wenn auch rudimentär – für die Seeblockade aufgestellt wurden. Das XIII. Haa-ger Abkommen hingegen enthält einen Katalog von 33 Artikeln, in dem schwerpunktmäßig die Hafennutzung und die Liegezeiten von Schiffen kriegsführender Staaten geregelt sind. Beide Vertragswerke haben gemein, dass sie auch heute noch in Kraft sind und verbindliche Rege-lungen für das Recht der Neutralität festlegen. Allerdings regeln beide Vertragswerke lediglich Teilaspekte des Neutralitätsrechts.  Daher verfolgten die Staaten bereits 1908/1909 auf der Londoner Seekriegskonfe-renz den Ansatz, einen allumfassenden Rege-lungskatalog mit insgesamt 71 Artikeln über das Recht der Neutralität zu schaffen. Geregelt werden sollten u. a. die Zugriffsrechte der Kon-fliktparteien auf die Handelsschiffe neutraler Staaten, Regeln für die Seeblockade und Kon-terbande sowie die Befugnisse neutraler Staa-ten, sich gegen eine unrechtmäßige Inan-spruchnahme zur Wehr zu setzen. Allerdings scheiterte das Inkrafttreten der Londoner Er-klärung am Widerstand Frankreichs und Groß-britanniens. Beide Staaten waren der Ansicht, dass der technische Fortschritt, insbesondere was die U-Boot-Kriegsführung anging, den Re-gelungsstandard der Londoner Erklärung über-holt hätte (Colombos 1963: S. 393 f.).  

Nichtsdestotrotz ist die Londoner Erklä-rung von 1909 in weiten Teilen geltendes Völ-kerrecht geworden. Denn seit ihrer Proklama-tion bis heute wurde ein Großteil der Regelun-gen von der internationalen Staatengemein-schaft als geltendes Recht angesehen (opinio juris) und die Staaten haben auch ihr Handeln entsprechend ausgerichtet (gefestigte Staaten-praxis). Es hat sich also eine völkergewohn-heitsrechtliche Regelung entwickelt (Kalshoven 1988: S. 271 f.; Fleck 2012: Rn. 13). Völkerge-wohnheitsrecht hat genauso wie völkerrechtli-che Verträge und Prinzipien bindende Wirkung.  Namensgebend für das traditionelle Neut-ralitätsrecht ist also letztlich sein Alter. Viele Regelungen stellen zwar auch heute noch gel-tendes Völkerrecht dar. Allerdings erfassen die genannten Regelungswerke den heutigen Stand der Technik entweder gar nicht oder nur unzureichend, wie anhand des Einsatzes von Flugzeugen und Hubschraubern oder unbe-mannten Wasserfahrzeugen deutlich wird. Um auch diese Entwicklungen nicht einem rechts-freien Raum zu überlassen, gibt es das sog. mo-derne Neutralitätsrecht (Farrant 2014: S. 200 ff.). IV. Das moderne Neutralitätsrecht Während des Ersten und des Zweiten Weltkrieges wurden die Regeln des Neutrali-tätsrechts weitgehend missachtet. Auch wenn die kriegsführenden Staaten sich für Sinn-, Zweck- und Rechtmäßigkeit des Neutralitäts-rechts ausgesprochen haben, handelten sie sel-ten danach. Die Weltkriege waren vielmehr dadurch bestimmt, dass nahezu alles legitim war, was geeignet erschien, den militärischen Gegner zu schwächen. Mit dem Inkrafttreten der UN-Charta am 24. Oktober 1945 änderte sich die Weltord-nung und auch das Völkerrecht grundlegend. Neben der Einführung eines allgemeinen Ge-waltverbotes in Art. 2(4) der UN-Charta einigte sich die Staatengemeinschaft darauf, militäri-sche Gewalt nur noch in zwei Ausnahmefällen zuzulassen: zum Zwecke der Selbstverteidigung gem. Art. 51 der UN-Charta und auf der Grund-lage von Kapitel VII. der UN-Charta, also zur 
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zwangsweisen Wiederherstellung und Auf-rechterhaltung des internationalen Friedens. Die Einführung des Gewaltverbotes bedeutete zugleich eine ausdrückliche Abkehr vom freien Kriegsführungsrecht der Staaten des 19. Jahr-hunderts (Daum 2016: S. 128 ff.), was wiede-rum erhebliche praktische Auswirkungen hatte. Um etwa feststellen zu können, gegen welchen Staat sich die militärische Gewalt im Rahmen der Selbstverteidigung gem. Art. 51 der UN-Charta zu richten hat, bedarf es einer Identifizierung des Aggressorstaates. Die Iden-tifizierung ist eine der Hauptaufgaben des UN-Sicherheitsrates, dem es bislang allerdings nur selten gelingt, in wesentlichen Fragen mit einer Stimme zu sprechen.  Den Rechtsstatus der Neutralität gegen-über einem Aggressorstaat wollte sich die Staa-tengemeinschaft ab dem Jahre 1945 nicht mehr leisten. Das dem traditionellen Neutrali-tätsrecht entstammende Wahlrecht unbetei-ligter Staaten, sich am Konflikt zu beteiligen o-der neutral zu bleiben, widersprach dem nun-mehr geltenden völkerrechtlichen Gewaltver-bot gem. Art. 2(4) UN-Charta. Daher forderte Frankreich konsequenterweise bereits auf der Delegiertenkonferenz der UN-Charta, den Sta-tus der Neutralität gänzlich abzuschaffen (Uni-ted Nations 1945: S. 383).  Das Gewaltverbot hat also nicht nur Ein-fluss auf die Völkerrechtmäßigkeit der Gewalt-anwendung von Staaten genommen, sondern auch auf das Neutralitätsrecht. Aufgrund des Gewaltverbotes wird dem Neutralitätsrecht seither die Pflicht abgeleitet, den Aggressor-staat zu diskriminieren und zu benachteiligen (Lauterpacht 1953: S. 237). Es wird sogar auf eine zusätzliĐhe „HilfspfliĐht zuguŶsteŶ des ǀer-
letzteŶ Staates͞ erkaŶŶt ;DoehriŶg ϭϵϵϯ: S. ϭϵϳ ff.). Der Grund für die Diskriminierungspflicht liegt schlicht darin, dass der Aggressorstaat ge-gen das Gewaltverbot verstoßen hat und er hierdurch keine rechtlichen oder tatsächlichen Vorteile erlangen soll; mögen diese auch noch so gering sein. 

Da ein Staat in der heutigen Völkerrechts-ordnung die Pflicht hat, den Aggressorstaat zu diskriminieren – und sich ihm damit gegenüber nicht mehr neutral verhalten darf – liegt der Schluss nahe, dass das Neutralitätsrecht obso-let geworden ist (Nachweise bei Heintschel von Heinegg 1995: S. 64, Fn. 104). Diesem Ansatz ist aus den nachstehenden Gründen jedoch nicht zu folgen. V. Zur Relevanz des Neutralitätsrechts Denn in den Fällen, in denen der UN-Sicherheitsrat nicht in der Lage ist, den Aggres-sorstaat zu identifizieren, kann auch keine Pflicht zur Diskriminierung bestehen. Und in der Tat konnte der Sicherheitsrat seit dem Jahre 1945 gerade einmal in zwei Fällen den Aggressorstaat identifizieren: zu Beginn des Koreakrieges 1950 und zu Beginn des Irak-Ku-wait-Konflikts 1990.  Es wird deutlich, dass die Identifizierung des Aggressorstaates, und damit die Pflicht zur Diskriminierung, die Ausnahme darstellt. Die Regel hingegen ist das Bedürfnis nach einer re-gelnden Wirkung durch das Neutralitätsrecht.  Das geltende, moderne Neutralitätsrecht basiert zum einen auf dem traditionellen Neut-ralitätsrecht und steht zum anderen unter dem starken Einfluss des Völkergewohnheitsrechts, des Gewaltverbotes gem. Art. 2(4) der UN-Charta, der Regelungen des UN-Seerechtsübereinkommens von 1982 und ins-besondere der Menschenrechte. Das Völkerge-wohnheitsrecht erlaubt es, auch aktuelle Ent-wicklungen der (Wehr-)Technik zu erfassen.  Allerdings ist unklar, welchen Anteil das traditionelle Neutralitätsrecht am modernen Neutralitätsrecht ausmacht. Überdies stehen die Wertungen des modernen Neutralitäts-recht im Widerspruch zum Wahlrecht des tra-ditionellen Neutralitätsrechts, welches durch die Einführung des Gewaltverbotes de jure ab-geschafft wurde. 
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Auch wenn nichtsdestotrotz im traditio-nellen Neutralitätsrecht überholte Rechtsauf-fassungen zum Ausdruck kommen, so findet es als Bestandteil des modernen Neutralitäts-rechts nach wie vor Eingang in die heutige Völ-kerrechtsordnung. Jedoch unterliegt das mo-derne Neutralitätsrecht dadurch erheblichen Unsicherheiten, was den genauen Inhalt, die Reichweite und die Grenzen seiner Regelungen betrifft. Gesichert sind lediglich zwei einfache Grundregeln, die schon seit Jahrhunderten be-stehen:  1. Abstinenz vom Eintritt in einen frem-den bewaffneten Konflikt 2. Unparteilichkeit gegenüber den Kon-fliktparteien: Keine Konfliktpartei wird bevorzugt behandelt (Neff 2000: S. 13).  Im Grunde genommen besteht noch eine dritte Grundregel. Demnach ist jeder Staat zu jeder Zeit an das Gebot der Menschlichkeit ge-bunden. Das hat beispielsweise zur Folge, dass kein Staat Lebensmittellieferungen, die für eine hungernde Zivilbevölkerung einer Kriegsregion bestimmt sind, unterbinden oder behindern darf.  Als Ergebnis dieses Beitrages ist also fest-zuhalten, dass das Neutralitätsrecht keinesfalls obsolet geworden ist und immer noch Relevanz besitzt. Allerdings wäre es durchaus wün-schenswert, wenn das Neutralitätsrecht zuneh-mend an Relevanz verlöre. Denn diese wäre Zeugnis für das Funktionieren des friedlichen Streitbeilegungssystems der UN-Charta.  
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http://www.iihl.org/sanremo-handbook-on-roe/
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TAGUNGSPROGRAMM      „Der Dreizack gehört iŶ uŶsere Faust.“  Marinestrategie in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Wissenschaftliche Netzwerktagung, veranstaltet vom Institut für Sicherheitspolitik an der Universität zu Kiel (ISPK) und der Deutschen Maritimen Akademie (DMA)  Laboe/Kiel, 22. Februar 2017, 14.00 Uhr – 24. Februar 2017, 13.00 Uhr  Mittwoch, 22. Februar 2017 (Laboe) 13.30 Uhr Eintreffen der Konferenzteilnehmer am Tagungsort    Hotel Admiral Scheer   Strandstraße 92, 24235 Laboe   14.00 Uhr Eröffnung, Begrüßung der Teilnehmer, Vorstellungsrunde, Zweck der Tagung     Dr. Sebastian Bruns (Kiel), Institut für Sicherheitspolitik Universität Kiel (ISPK) & Dr. Jann Markus Witt (Laboe), Deutsche Maritime Akademie (DMA)  15.00 Uhr Führung durch das Marine-Ehrenmal   18.00 Uhr Gemeinsames Abendessen  19.30 Uhr Einlaufbier, Impulsvortrag: FKpt Ingo Wolf (Hamburg) – „Lehre Seestrategi-
sĐhe KoŶzepte aŶ der FüAkBǁ͞    Donnerstag, 23. Februar 2017 (Kiel) 06.30 Uhr Frühstück, 07.30 Uhr Abmarsch zum Hafen Laboe   08.00 Uhr Abfahrt Barkasse in Laboe, Verlegen zum Marinestützpunkt Kiel  Schweriner Straße 17a, 24106 Kiel   09.00 Uhr Vortrag „EiŶsatzflottille ϭ - Auftrag, Aufgaben, Einheiten, Fähigkeiten und Eins-
ätze͞ ;VortrageŶder: KptLt AllŶerͿ iŶ der OHG 
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 10.00 Uhr Pause und Verlegen zu Minenjagdboot Grömitz (M1064), anschließend Besich-tigung der Einheit  12.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen in der OHG   13.30 Uhr Panel I: Vom Wesen und der Problematik von Strategie    

 BGen W. Peischel (Wien) – „StrategisĐhe FühruŶg: DeŶkeŶ & ZǁeĐkfiŶ-
duŶg, ŶiĐht HaŶdelŶ & UŵsetzuŶg͞  

 P. Eitel (Shrivenham) – „Politik, Strategie uŶd Maritiŵe SiĐherheit͞ 
 HD Jopp (Barmstedt) – „VoŶ ThukǇdides üďer Raoul Casteǆ ďis GeoffreǇ 

Till: Die BedeutuŶg ǀoŶ TeĐhŶologieŶ für ŵaritiŵes strategisĐhes DeŶkeŶ͞ 
 T. Bergmann (Kiel) – „JuliaŶ Corďett uŶd die strategisĐhe AuseiŶaŶderset-

zuŶg͞   15.00 Uhr Kaffeepause  15.30 Uhr Panel II: Marinen in Konzeption und Einsätzen   
 LT z.S. Döbler (Hamburg) – „Die EŶtstehuŶg der RoǇal AustraliaŶ NaǀǇ iŵ Spannungsfeld zwischen regionaler Selbstverteidigung und globaler mariti-

ŵer Strategie des British Eŵpire͞   
 Prof. Dr. J. Asmussen (Gdynia/Gdingen) – „Die KriegsŵariŶe iŶ AsieŶ ǁäh-

reŶd des Ϯ. Weltkriegs͞ 
 Dr. C. Jentzsch (Potsdam) – „OperatioŶ SoutherŶ Cross͞  
 Dr. H. Herold (Hamburg) – „Rolle der DeutsĐheŶ MariŶe iŵ Kosoǀokrieg 

ϭϵϵϴ/ϭϵϵϵ͞    Im Anschluss  Leg-Strech (15 Minuten)  17.00 Uhr Panel III: Gegenwärtige Probleme maritimer Strategie & Sicherheit (I) unter besonderer Berücksichtigung von Historiographie & Seerecht 
 Dr. F. Huber (Kiel) – „WraĐkplüŶderuŶg uŶd UŶterǁasserarĐhäologie͞ 
 Dr. O. Daum (Kiel) – „Ist das noch gerecht oder kann das weg? Zur Obso-

leszeŶz des NeutralitätsreĐhts͞   
 V. Widdig (Hannover) – ͞Froŵ FONOPS to ChiŶa͛s Maritiŵe Militia – Cur-

reŶt ChalleŶges to Maritiŵe OperatioŶs iŶ the South ChiŶa Sea͟   18.45 Uhr Transfer zum ISPK   19.00 Uhr Empfang im Institut für Sicherheitspolitik Universität Kiel (ISPK),  Düsternbrooker Weg 77a, 24105 Kiel  21.00 Uhr Transfer nach Laboe (Abfahrt vor dem Landeshaus ggü. ISPK)  
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 Freitag, 24. Februar 2017 (Laboe) 07.30 Uhr Frühstück, anschl. Einnahme der Plätze im Tagungsraum (Hotel Admiral Scheer)    08.30 Uhr Panel IV: Gegenwärtige Probleme maritimer Strategie & Sicherheit (II)   
 T. Wethling (Kiel) – „KaŶoŶeŶďootdiploŵatie ǀoŶ Mers-el-Kebir – Lektio-

ŶeŶ für die GegeŶǁart͞ 
 KptLt U. Sonnenberger (Potsdam/Kiel) – „Deutschland und die See: Wel-

Đhe UrsaĐheŶ hat uŶser ŵaŶgelŶdes ‚ŵaritiŵes BeǁusstseiŶ͚?͞ 
 S. Feyock (Berlin) – „Strategie uŶd DeutsĐhe MariŶe ;OperatioŶeŶ uŶd Be-

sĐhaffuŶgeŶͿ͞ 
 T. Schütz (Berlin) – „Voŵ Kopf auf die Füße: MariŶestrategie iŶ ZeiteŶ der Austerität͟ 
 J. Stöhs (Kiel) – „ModerŶisieruŶg oder WettrüsteŶ? MariŶeŶ iŶ der MENA-

RegioŶ͞   10.15 Uhr Kaffeepause   10.30 Uhr Panel V: Gegenwärtige Probleme maritimer Strategie & Sicherheit (III)  
 Dr. S. Reinke de Buitrago (Hamburg) – „Die Arktis iŶ der MariŶestrategie 

großer uŶd ŵittlerer MäĐhte͞  
  Dr. N. Scholik (Wien) – „Breǆit uŶd ŵaritiŵe KoŵpoŶeŶte europäisĐher 

SiĐherheit͞  
 A. Menzel (Greifswald) – „Piraterie iŶ der Straße ǀoŶ Malakka: Kooperati-

oŶsstrategieŶ der AŶraiŶerstaateŶ͞  
 LT P. O͛Keeffe ;KielͿ – „Das Südchinesische Meer als Schlüssel zu Chinas 

MaĐhtprojektioŶ͞ 
 Dr. J. Weber (Hamburg/Bonn) – „EU-Rüstungskooperation am Beispiel des maritimen Sektors – ChaŶĐeŶ uŶd GreŶzeŶ eiŶer guteŶ Idee͞   12.15 Uhr Wrap-Up, weiteres Vorgehen als Netzwerk & Verabschiedung; anschl. gemein-sames Mittagessen und individuelle Abreise  
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Der folgende Bericht zur Netzwerktagung 
erschieŶ iŶ der Zeitschrift „LeiŶeŶ los!“ des Deutschen Marinebundes  (Heft 5/2017, S. 24-25). IM SCHATTEN DES DREIZACKS VERNETZUNG DER MARINE-FORSCHUNG IN KIEL UND LABOE  UŶter deŵ poiŶtierteŶ Motto „Der DreizaĐk ge-
hört iŶ uŶsere Faust͞ kaŵeŶ auf EiŶladuŶg des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universi-tät Kiel (ISPK) und der Deutschen Maritimen Akademie, einer Stiftung des Deutschen Mari-nebundes (DMB), im Februar 2017 rund 30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Kieler Förde zu einer akademischen Netz-werktagung zusammen. Ziel der Veranstalter war es, ein Forum für alle jene deutschsprachi-gen Forscherinnen und Forscher aus den Berei-chen Geschichtswissenschaften, Politikwissen-schaften, Soziologie und Rechtswissenschaften zu bieten, die sich mit maritimen strategischen Fragen in Vergangenheit, Gegenwart und Zu-kunft beschäftigen. Durch das gegenseitige Kennenlernen und den intensiven fachlichen und persönlichen Austausch entsteht so ein Netzwerk, das die akademische Landschaft be-fruchtet und Wissenschaft, Forschung, Militär und Politik für maritime Aspekte strategischer Natur sensibilisieren wird. ISPK und DMB leg-ten dabei vor allem Wert auf Interdisziplinari-tät und Nachwuchsförderung.  

Die insgesamt 21 Vorträge waren in fünf Panels gruppiert, die aus unterschiedlichen Perspekti-ven auf das Feld der Marinestrategie blickten. Die erste Sektion „Voŵ WeseŶ uŶd der Proďle-matik von Strategie͞ Ŷahŵ Grundlagen ins Vi-sier. So sprach Brigadegeneral Dr. Wolfgang Peischel (Österreichisches Bundesheer, Wien) über neue Denkanstöße bei der Organisation von Militär und stellte die Frage, wieviel mari-times Gedankengut in der Arbeit von Carl von Clausewitz stecke. Peter Eitel (Shrivenham, UK) befasste sich mit der Problematik der Definiti-
oŶeŶ ǀoŶ „Maritiŵe Strategie͞ uŶd „Maritiŵe 
SiĐherheit͞, Begriffe, dereŶ DeutuŶgshoheit noch immer umkämpft sei. Anschließend folg-ten Ausführungen von Kapitän zur See a.D. Heinz-Dieter Jopp (Barmstedt) über die Diskre-panz von technologischem Fortschritt und ma-ritimem strategischen Denken. So würden sich die Zyklen von technischen Entwicklungen und strategischen Überlegungen von Führungskräf-ten dahingehend unterscheiden, dass Innovati-onen oftmals den erforderlichen Strategiean-passungen voraus sind. Tim Bergmann, Master-student aus Kiel, rundete das Panel mit einem Rekurs auf einen Klassiker der Literatur zur ma-ritimen Strategie von Julian Corbett ab und zeigte auf, weshalb dieses Buch ein Jahrhun-dert nach seinem Erscheinen noch als Opus Magnum der maritimen Sicherheit gilt.  
Iŵ zǁeiteŶ PaŶel „MariŶeŶ iŶ KoŶzeptioŶ und 
EiŶsätzeŶ͞ ǁagteŶ die RefereŶteŶ eiŶeŶ BliĐk über den Tellerrand hinaus und stellten hierbei Seestreitkräfte und Einsätze aus verschiedenen Epochen und Kontinenten vor. Leutnant zur See Tim Döbler (Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr, Hamburg) rückte die Royal Australian Navy in den Fokus und stellte ihren Gründungsprozess dar, welcher im Spannungs-feld zwischen regionaler Selbstverteidigung und globaler Strategie des British Empire abge-laufen sei. Prof. Dr. Jan Asmussen von der Pol-nischen Marineakademie (Gdynia) sprach über die Rolle der Kriegsmarine in Asien im Zweiten Weltkrieg und ging dabei insbesondere auf die Beziehungen zu Japan ein. Fregattenkapitän Dr. Christian Jentzsch (ZMSBw, Potsdam) wies nach, dass die Operation Southern Cross 1994 
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– entgegen der öffentlichen Wahrnehmung – nicht in jeder Hinsicht ein Erfolg gewesen sei. Dr. Heiko Herold (Hamburg) berichtete über den Einsatz der Deutschen Marine im Rahmen des Kosovokonflikts 1998/1999. Der Aufsatz fußte z.T. auf eigenen Erlebnissen als Soldat im Adria-Einsatz auf der Fregatte RHEINLAND-PFALZ.  Abgerundet wurde dieser Tag durch das dritte 
PaŶel „GegeŶǁärtige Probleme maritimer Stra-
tegie & SiĐherheit I͞, iŶ dem vorrangig rechtli-che und historische Fragen behandelt wurden. Zunächst stellte Dr. Florian Huber (Kiel) seine Arbeit in der Unterwasserarchäologie vor und berichtete eindrucksvoll, wie Schiffswracks u.a. aus den Weltkriegen immer wieder von Zerstö-rung und Diebstahl betroffen sind. Dr. Oliver Daum, Seerechtswissenschaftler aus Kiel, er-läuterte, warum aus seiner Sicht das Neutrali-tätsrecht obsolet sei. Er ging dabei vor allem auf die Entwicklungen des Völkerrechts nach 1945 ein, die einen Widerspruch zwischen der Diskriminierungspflicht aus dem Gewaltverbot der UN und dem Neutralitätsrecht produziert hätten. Darauf folgte Vincent Widdig (Hanno-ver) mit seinen Ausführungen zu den aktuellen Herausforderungen für maritime Operationen im Südchinesischen Meer unter Berücksichti-gung des Seerechts. Zusätzlich wies Widdig auch auf Probleme im Umgang mit Drohnen in diesem Seegebiet hin und beleuchtete rechtli-che Fragen dazu. Im letzten Vortrag dieses Pa-nels begründete Tore Wethling (Kiel), inwie-weit das Gefecht von Mers-el-Kebir (1940) als Beispiel für Kanonenbootpolitik gelten könne. 
Das ǀierte PaŶel ŵit der ÜďersĐhrift „GegeŶ-wärtige Probleme maritimer Strategie & Si-
Đherheit II͞ eröffŶete KapitäŶleutŶaŶt Udo Sonnenberger (Potsdam/Kiel) mit Diagnose und Ursachenforschung zum mangelnden ma-ritimen Bewusstsein in Deutschland. Hierzu stellte er mehrere Thesen auf, etwa die Mit-gliedschaft in der Nato als selbstgewählte Ent-bindung von eigenen strategischen Überlegun-gen, Deutschlands Eigenverständnis als Zivil-macht oder die seit 1945 weitgehend durch die US Navy gewährleistete Freiheit der Meere. 

Daran anschließend stellte Sebastian Feyock (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Berlin) die Frage, welche Rolle klassische See-machtkonzepte im 21. Jahrhundert noch spiel-ten. Er konstatierte, dass Deutschland vor al-lem eine Handelsmacht sei, bei der das Thema maritime Sicherheit höchstens untergeordnet auf der Agenda stehe. Feyock knüpfte an die kürzlich von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen skizzierten drei Hauptauf-gaben für die Marine an und übertrug das Clau-
seǁitz͛sĐhe Muster ǀoŶ Ziel, Mittel uŶd WegeŶ auf die deutsche Außenpolitik im 21. Jahrhun-dert. Torben Schütz (Berlin) setzte das Panel mit einem Vortrag zum Thema der Marinestra-tegien in Zeiten der Austerität fort. Ausgehend von einem Rückgang der Ressourcen für Mili-tärausgaben seit 1990 litten viele Länder unter Problemen der Einsatzfähigkeit der Marine bei gleichzeitig stetig steigenden Anforderungen. Was dies konkret für ein Militär bedeuten kann, verdeutlichte der Referent am Beispiel der britischen Royal Navy. Abgerundet wurde dieses Panel durch Jeremy Stöhs (Institut für Si-cherheitspolitik, Universität Kiel), der die Rüs-tungskäufe unterschiedlicher Staaten der MENA-Region (Naher Osten und Nordafrika) näher betrachtete. Er versuchte sich an einer Einschätzung, ob es sich dabei um eine Moder-nisierung oder ein Wettrüsten zwischen den Staaten handelte und arbeitete eindeutige Un-terschiede innerhalb der Region heraus.   
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Den Abschluss bildete das fünfte und letzte Pa-
Ŷel: „GegeŶǁärtige Proďleŵe maritimer Stra-
tegie & SiĐherheit III͞. DeŶ Anfang machte hier-bei Dr. Sybille Reinke de Buitrago vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, die in ihrem Vortrag die Bedeutung der Arktis für maritime Sicher-heit aus Sicht mittlerer und großer Mächte be-leuchtete. Aufgrund der dort reichlich vorhan-denen Rohstoffe könnte diese Region ein neues geopolitisches Spielfeld werden. Dr. Ni-kolaus Scholik (Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik, Wien) skizzierte in seinem Impulsvortrag die maritimen Folgen des Brexit für eine gesamteuropäische Verteidigungsfä-higkeit. Insbesondere an der Frage der Groß-kampfschiffe, wie Flugzeugträger, entspann sich eine intensive Debatte. Patrick O͛Keefe (COE CSW, Kiel) befasste sich mit Chinas Raum-fahrtprogramm und stellte den Zusammen-hang her zur strategischen Bedeutung des Süd-chinesischen Meeres. Anja Menzels Beitrag rückte einen anderen südostasiatischen Brenn-punkt in den Fokus: Die Greifswalderin be-schrieb Kooperationsstrategien von Anrainer-staaten bei der Bekämpfung der Piraterie in der Straße von Malakka. Den Abschluss bildete ein Impuls von Dr. Joachim Weber (Bonn/Ham-burg), der sich einer EU-Rüstungskooperation und deren Chancen und Grenzen näherte. Maritime Unterhaltungselemente halfen beim Netzwerken. Marinebrauchtum wie Einlaufbier und Seemannssonntag sind nicht jedem be-kannt, bieten aber einen willkommenen Zu-gang zum Sujet. Neben einem Abendempfang in den Räumlichkeiten des ISPK führte Dr. Jann M. Witt, Historiker des DMB, die Teilnehmerin-nen und Teilnehmer u.a. durch das Marine-Eh-renmal in Laboe. Die Deutsche Marine stellte die Einsatzflottille 1 und das Centre of Excellence for Operations in Confined and Shal-low Waters (COE CSW) mit einem Vortrag vor und ermöglichte allen Interessierten, das Mi-nenjagdboot GRÖMITZ in Augenschein zu neh-men. Die Verlegung von Laboe zum Marine-stützpunkt Kiel geschah überdies per V-Boot; diese beiden Programmpunkte trafen insbe-sondere bei Kolleginnen und Kollegen ohne 

Marine-Hintergrund auf ausgesprochen große Zustimmung. Dafür gebührt der Einsatzflottille 1 in Kiel ein großes „Braǀo Zulu͞. Dr. SeďastiaŶ Bruns, Leiter der Abteilung Maritime Strategie und Sicherheit am ISPK und Initiator der Ta-gung, zeigte sich abschließend sehr zufrieden 
ŵit deŵ Verlauf: „Es ist ďeaďsiĐhtigt, das For-mat weiterzuentwickeln und fortzusetzen. Im Frühjahr 2018 an einem noch festzulegenden Ort im deutschsprachigen Raum, 2019 wieder an der Kieler Förde, dem Knotenpunkt mariti-mer Strategie und Historie.͞ Der Autor des Artikels, Jonas Ohl, studiert an der Universität Erfurt Internationale Beziehun-gen und war im Februar und März 2017 als Re-search Intern am Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel (ISPK) tätig.  
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